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Kurzfassung 

Der StRH Wien unterzog das Speicherbecken Simmering der Unternehmung Wien Kanal 

einer sicherheitstechnischen Prüfung.  

 

Im Prüfungszeitpunkt durch den StRH Wien befand sich das Speicherbecken in einer Aus-

bauphase zur Kapazitätserhöhung.  

 

Im Zuge der Prüfung zeigte sich Verbesserungspotential bei objektspezifischen Anweisun-

gen und in der Dokumentation der Instandhaltung. 

 

Darüber hinaus erkannte der StRH Wien Handlungsbedarf bei der Durchführung der vertie-

fenden Bauwerksprüfungen bzw. Zustandsbewertungen. Entsprechend den geltenden 

technischen Regelwerken waren diese Prüfungen bzw. Bewertungen längstens alle sechs 

Jahre durch sachkundiges Personal durchzuführen.  

 

Betreffend den Bedienstetenschutz war die geprüfte Stelle grundsätzlich sehr sorgsam. 

Es wäre jedoch auf eine nachvollziehbare Dokumentation betreffend die Überprüfungen 

der Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung zu achten. 

 

Die Durchsicht der übermittelten statischen Unterlagen ergab, dass es aufgrund finanziel-

ler Einsparungen zu konstruktiven Änderungen in der Ausführungsphase kam. Ferner 

zeigte sich, dass bei der Errichtung des Speicherbeckens von einigen normativen Vorga-

ben abgewichen worden war. Die hiezu ausgesprochenen Empfehlungen zielten darauf ab, 

nachzuweisen, dass das normgemäß erforderliche Zuverlässigkeitsniveau eingehalten 

war. 

 

Die geprüfte Stelle zeigte großes Bemühen betreffend die Instandhaltung des Speicherbe-

ckens Simmering. Ein Großteil der vorgefundenen Mängel wurde durch die geprüfte Stelle 

noch im Prüfungszeitpunkt behoben. 
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BauV Bauarbeiterschutzverordnung 
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BO für Wien Bauordnung für Wien  

bzgl.  bezüglich 

bzw. beziehungsweise 
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cm Zentimeter 

COVID-19 Coronavirus-Krankheit-2019 

d.h. das heißt 

DIN Deutsches Institut für Normung 
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lt. laut 

m Meter 

m³ Kubikmeter 

m³/s Kubikmeter pro Sekunde 

MA Magistratsabteilung 
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Nr. Nummer 

o.a. oben angeführt 

o.dgl. oder dergleichen 

OIB Österreichisches Institut für Bautechnik 

ÖNORM Österreichische Norm 

ÖWAV Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband 

PSA-V Verordnung Persönliche Schutzausrüstung 

rd. rund 

RVS Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau 

s. siehe 

SC Sport-Club 

SiGE Sicherheits- und Gesundheitsschutz 

SMS short message service 

StrabVO Straßenbahnverordnung 1999 

StRH Stadtrechnungshof 

u.a. unter anderem 

u.dgl. und dergleichen 

VEXAT Verordnung explosionsfähiger Atmosphären 

W-BedSchG 1998 Wiener Bedienstetenschutzgesetz 1998 

WBTV 2020 Wiener Bautechnikverordnung 2020 

WC water closet 

W-PSA-V Verordnung Persönliche Schutzausrüstung in Dienststellen der 

Gemeinde Wien 

WStV Wiener Stadtverfassung 

W-VEXAT Schutz der in Dienststellen der Gemeinde Wien beschäftigten 

Bediensteten vor Gefahren durch explosionsfähige Atmosphären 

z.B. zum Beispiel 
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Glossar 

Auftrieb 

Im Fall des Wasserdruckes entstehen Druckkräfte, die normal auf die Oberfläche einer 

Konstruktion einwirken. Bei vertikalen Oberflächen erzeugt der Wasserdruck horizontale 

Kräfte und bei horizontalen Oberflächen vertikale Kräfte. Der vom Wasser erzeugte Druck 

nimmt dabei mit der Höhe des Wasserstandes (also mit der Tiefe des Wassers) zu. 

 

Binder 

Aus bautechnischer Sicht ist ein Binder ein horizontales bzw. nur schwach gegen die Ho-

rizontalebene geneigtes Tragwerksteil. In einer balkenförmigen Ausführung können sie 

mittlere und in der Ausführung als Fachwerk größere Spannweiten überbrücken. Als Ma-

terial ist Stahl- bzw. Spannbeton, Stahl oder Holz verbreitet. 

 

Erwartete Häufigkeit 

Durchschnittliche Auftrittshäufigkeit eines Ereignisses. 

 

GeoSphere Austria 

Der staatliche Wetter- und Erdbebendienst, vormals Zentralanstalt für Meteorologie und 

Geodynamik, und der geologische Dienst, die Geologische Bundesanstalt, vereinen ihre 

Expertise nunmehr in der sogenannten GeoSphere Austria. 

 

Jährlichkeit 

Wiederkehrhäufigkeit bzw. Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Naturereignisses 

(z.B. Starkregen, Hochwasser) mit dazugehöriger Mengenangabe. 

 

Kanalinduzierte Überflutung 

Abwasser, das aus einem Entwässerungssystem entweicht und an der Oberfläche ver-

bleibt oder in Gebäude eindringt. 

 

Mischwasser 

Abwasser bestehend aus Schmutz- und Niederschlagswasser. 

 

Modellregen 

Theoretisches Regenereignis mit einem definierten Verlauf der Regenintensität innerhalb 

einer festgelegten Regendauer. 
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Offene Bauweise 

Ein im Erdbau häufig angewendetes Bauverfahren, bei der die Erdoberfläche über dem Be-

reich des Aushubs dauerhaft oder temporär geöffnet wird. Ein Baugrubenaushub für ein 

unterirdisches Geschoß oder das Verlegen von Leitungen in einer Künette sind Beispiele 

für offene Bauweise. 

 

Regenkontinuum 

Alle vorhandenen Regendaten in hoher zeitlicher Auflösung (Minutenschritte) inkl. Tro-

ckenperioden. 

 

Schadensfolgeklassen 

Gemäß dem Eurocode 0 (ÖNORM EN 1990 bzw. ÖNORM B 1990-1) sind hinsichtlich der 

Differenzierung der Zuverlässigkeit sogenannte Schadensfolgeklassen (CC, conse-

quences class) zu verwenden. Die Klassifizierung erfolgt in Bezug auf ein Versagen des 

Tragwerks unter dem Aspekt der möglichen Folgen für Menschenleben oder hinsichtlich 

der wirtschaftlichen, sozialen oder umweltbeeinträchtigenden Folgen. 

 

Schlitzwand 

Schlitzwände werden häufig verwendet um eine (wasser-)undurchlässige Baugrubenum-

fassung herzustellen. Zunächst wird im Untergrund ein Schlitz hergestellt und temporär 

mit einer Stützflüssigkeit (z.B. Bentonit) verfüllt. In weiterer Folge wird dieser so gesicherte 

Schlitz mit Beton bzw. Stahlbeton verfüllt. Danach kann im Schutz der Schlitzwand der 

Erdaushub erfolgen, wobei die Schlitzwand sowohl Erd-, als auch Wasserdruck aufnimmt. 

 

Schmutzwasser 

Häusliche und betriebliche Abwässer (z.B. Abwässer aus Bad, WC, Küche). 

 

Starkregenserie 

Stellt eine Auswahl der stärksten beobachteten Regenereignisse der Regenaufzeichnun-

gen dar. 

 

Trennbauwerk 

Ist ein Bauteil der Kanalisation das u.a. dazu dient, bei Starkregenereignissen überschüs-

siges Wasser z.B. in ein Retentionsbecken abzuleiten. 
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Überfallwehr 

Ist ein fester Wehrkörper ohne bewegliche Verschlüsse. 

 

Weiße Wanne 

„Weiße Wanne“ bezeichnet eine häufig angewendete Konstruktionsart, bei deren Anwen-

dung wasserundurchlässige Betonbauwerke errichtet werden können. Hiefür ist es not-

wendig, die Dichtheit des Betongefüges sicherzustellen und Risse im Beton zu vermeiden. 

Ebenso wichtig ist es, den auf den Beton einwirkenden Wasserdruck zu berücksichtigen. 

Die Anforderungen an die Wasserundurchlässigkeit sind in fünf Anforderungsklassen un-

terteilt, die von vollständig trocken bis nass reichten. 

 

Wichte 

Gesamtgewichtskraft pro Volumeneinheit eines Stoffs einschließlich Mikro- und Makro-

hohlräumen und Poren. 

 

Zuverlässigkeit 

Die Eigenschaft eines Tragwerkes eine festgelegte Funktion, z.B. die Tragfähigkeit, unter 

vorgegebenen Bedingungen während einer festgelegten Zeitdauer mit vorgegebener 

Wahrscheinlichkeit zu erfüllen. 
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Prüfungsergebnis 

1. Prüfungsgrundlagen des StRH Wien 

1.1 Prüfungsgegenstand 

Der StRH Wien unterzog das Speicherbecken Simmering der Unternehmung Wien Kanal 

einer sicherheitstechnischen Prüfung. 

 

Gegenstand der Prüfung war die Instandhaltung (Wartung/Inspektion), der bauliche Zu-

stand sowie die organisatorischen Maßnahmen zur Instandhaltung und zum Betrieb des 

Speicherbeckens (z.B. Bedienstetenschutz). 

 

Die Entscheidung zur Durchführung der gegenständlichen Prüfung wurde in Anwendung 

der risikoorientierten Prüfungsthemenauswahl des StRH Wien getroffen. 

 

Nicht Gegenstand der Prüfung war eine umfassende Prüfung der Bemessung des Spei-

cherbeckens Simmering sowie brandschutztechnische Betrachtungen. Elektrotechnische 

sowie maschinenbautechnische Betrachtungen waren vom Prüfungsumfang ebenfalls 

ausgenommen. 

 

1.2 Prüfungszeitraum 

Die gegenständliche Prüfung wurde im vierten Quartal des Jahres 2023 sowie in den ers-

ten beiden Quartalen des Jahres 2024 von der Abteilung Bauwerke, Verkehr und Energie 

des StRH Wien durchgeführt. Das Eröffnungsgespräch mit der geprüften Stelle fand be-

reits im Juni 2023 statt. Die Schlussbesprechung wurde Mitte Oktober 2024 durchgeführt. 

Der Betrachtungszeitraum umfasste die Jahre ab 2016 (Inbetriebnahme) bis 2023, wobei 

gegebenenfalls auch spätere Entwicklungen in die Einschau einbezogen wurden. 

 

1.3 Prüfungshandlungen  

Die Prüfungshandlungen umfassten Dokumentenanalysen, Literatur und Internetrecher-

chen, Berechnungen und Interviews bei der geprüften Stelle. Ferner fand am 13. Okto-

ber 2023 ein Ortsaugenschein statt. 
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Die geprüfte Stelle legte die geforderten Unterlagen zeitgerecht vor, sodass sich keine Ver-

zögerungen im Prüfungsablauf ergaben. 

 

1.4 Prüfungsbefugnis  

Die Prüfungsbefugnis für diese Sicherheitsprüfung war in § 73c WStV festgeschrieben.  

 

1.5 Vorberichte  

Der StRH Wien behandelte das gegenständliche Thema bereits in seinem Bericht: 

 

- „Unternehmung Wien Kanal, Sicherheitstechnische Prüfung von Betriebseinrichtungen, 

StRH VI - 240825-2023“ sowie  

- „Unternehmung ‚Wien Kanal‘, Auswirkung von Starkregenereignissen auf das Wiener Ka-

nalnetz, KA V - WK-1/12“. 

 

2. Allgemeines 

2.1 Unternehmung Wien Kanal 

Durch Verordnung des Wiener Gemeinderates vom März 2009 stellte die ehemalige 

MA 30 - Wien Kanal im Zeitpunkt der Prüfung durch den StRH Wien eine wirtschaftliche 

Einrichtung ohne Rechtsöffentlichkeit unter dem Namen „Unternehmung Wien Kanal“ dar. 

 

Die Unternehmung Wien Kanal gehörte zur Geschäftsgruppe Klima, Umwelt, Demokratie 

und Personal und war mit einer Netzlänge von rd. 2.500 km Österreichs größter Kanalnetz-

betreiber. Ihr Vermögen wurde gesondert vom übrigen Vermögen der Gemeinde Wien ver-

waltet. 

 

Organisatorisch gliederte sich die Unternehmung in sechs Stabsstellen und drei Fachbe-

reiche, welche der Direktion unterstellt waren. 

 

Hauptaufgabe der Unternehmung war die Sicherstellung einer umweltgerechten Samm-

lung und Reinigung von Abwässern. 
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2.2 Entwässerungssysteme 

Die Funktion von Entwässerungssystemen bestand grundsätzlich in der Sammlung und 

Ableitung von Abwasser (z.B. Mischwasser).  

 

Das Ableiten von Abwässern diente u.a. dazu, die Gefährdung durch Überflutungen zu mi-

nimieren. Solche Überflutungen konnten Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen 

haben und darüber hinaus Gebäude und kommunale Infrastruktur beschädigen. 

 

Der Schutz der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit sowie der Gesundheit und Sicher-

heit des Betriebspersonals waren in der ÖNORM EN 752 - „Entwässerungssysteme außer-

halb von Gebäuden - Kanalmanagement“ als Ziele von Entwässerungssystemen genannt. 

Diese Ziele bildeten die Grundlage des Siedlungswassermanagements. Ferner gab die 

oben genannte Norm auch Funktionalanforderungen vor, zu denen u.a. der Schutz vor 

Überflutungen, der Grundwasserschutz sowie der bauliche Zustand zählten. 

 

Aufgrund der fortschreitenden Klimaveränderung stiegen nicht nur die Temperaturen, son-

dern es erfolgte auch eine Zunahme an Extremwetterereignissen wie beispielsweise Stark-

regen. Da von solchen Extremwetterereignissen die Gefahr von Überflutungen ausgehen 

konnte, stellten diese auch einen Grund für die laufende Kapazitätsanpassung des Kanal-

systems dar. 

 

Im Rahmen des Regenwassermanagements wurden für solche punktuellen Ereignisse zu-

sätzliche Retentionsbereiche geschaffen. Das berichtsgegenständliche Speicherbecken 

Simmering zählte zu diesen Bereichen und diente der Entlastung des Kanalsystems. 

 

2.3 Speicherbecken Simmering 

Das Speicherbecken befand sich unter dem Sportplatz des SC Mautner Markhof in der 

Haidestraße im 11. Wiener Gemeindebezirk. Das Grundstück stand im Eigentum der 

MA 51 - Sport Wien. Der Betrieb des Speicherbeckens und der Sportanlage erfolgte unab-

hängig voneinander. 

 

Die Hauptaufgabe des Speicherbeckens Simmering war Überflutungen aus der öffentli-

chen Kanalisation infolge von Starkregenereignissen in Teilbereichen des 11. Wiener Ge-

meindebezirkes zu vermeiden. Zu diesen Teilbereichen zählten die „Kaiser-Ebersdorfer-
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Straße“ zwischen „Unter der Kirche“ und „Florian-Hedorfer-Straße“ sowie das Gebiet nord-

östlich der „Kaiser-Ebersdorfer-Straße“. 

 

Das Speicherbecken Simmering erfüllte neben seinem Hauptzweck als Überflutungs-

schutzbauwerk grundsätzlich keine zusätzlichen Aufgaben. Bis zur Inbetriebnahme hatte 

das Becken teilweise als Kulisse für Foto- und Dreharbeiten gedient. Im Jahr 2018 erfolg-

ten die letzten Dreharbeiten. Die geprüfte Stelle stellte das Objekt seit diesem Zeitpunkt 

nicht mehr für andere Nutzungszwecke zur Verfügung. 

 

Im weiteren Berichtsverlauf wurde noch ausführlicher auf die allgemeinen Grundlagen und 

Funktionen des Speicherbeckens Simmering eingegangen. 

 

3. Grundlagen 

3.1 Rechtliche Grundlagen 

Die gegenständliche Prüfung umfasste Schwerpunkte, die die Betrachtung einer Vielzahl 

an Gesetzen, Verordnungen, Normen sowie technischer und betrieblicher Richtlinien not-

wendig machte. 

 

Dazu zählten neben dem W-BedSchG 1998 und dessen Bezug habenden Verordnungen, 

wie beispielsweise die W-PSA-V und die Verordnung der Wiener Landesregierung über den 

Schutz der in Dienststellen der Gemeinde Wien beschäftigten Bediensteten bei der Benut-

zung von Arbeitsmitteln, die AM-VO und die VEXAT (bzw. W-VEXAT). 

 

Die vorgenannten gesetzlichen Grundlagen dienten vor allem dem Schutz der Mitarbeiten-

den der geprüften Stelle, z.B. beim Einsatz von Arbeitsmitteln oder im Fall von Vorhanden-

sein explosionsfähiger Atmosphären. 

 

Ergänzend wurde vom Büro des Unabhängigen Bedienstetenschutzbeauftragten eine In-

terpretationshilfe für nicht exakt definierte Vorgaben („geeignet“, „ausreichend“, „Stand der 

Technik“) des W-BedSchG 1998 geschaffen. Dafür wurden die Bestimmungen des W-Be-

dSchG 1998 durch Vorgaben aus Verordnungen ergänzt, die zum ASchG in Geltung stan-

den, da der zweite Abschnitt des W-BedSchG 1998 (Arbeitsstätten) inhaltlich weitestge-

hend den Vorgaben des ASchG entsprach. Dazu gehörten beispielsweise die AStV und die 

AAV. Diese waren zwar nicht für den Geltungsbereich des W-BedSchG 1998 verbindlich, 
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die Dienstgeberin war aber verpflichtet, bei der Gefahrenverhütung den Stand der Technik 

zu berücksichtigen. 

 

Ferner legte die EU-Richtlinie (91/271/EWG) über die Behandlung von kommunalem Ab-

wasser Anforderungen an die Sammlung, Behandlung und Ableitung von Abwasser fest. 

Sie schrieb vor, dass bei der Planung, dem Bau und dem Unterhalt von Abwassersammel-

systemen die Menge und die Merkmale des Abwassers berücksichtigt, undichte Stellen 

verhindert und die Verschmutzung von aufnehmenden Gewässern aufgrund von Misch-

wasserüberläufen beschränkt werden. Diese Vorgaben waren u.a. Grundlage für die Be-

messung des Beckens. 

 

3.2 Technische Grundlagen 

Hinsichtlich des bautechnischen Zustands waren die Bestimmungen der BO für Wien und 

deren Nebengesetze, wie beispielsweise die WBTV 2020, maßgeblich. Auf Basis der vor-

genannten gesetzlichen Grundlagen wurden die zu beachtenden OIB-Richtlinien verbind-

lich erklärt, die u.a. die mechanische Festigkeit und Standfestigkeit, die Tragfähigkeit und 

Gebrauchstauglichkeit bestehender Tragwerke sowie Themen der Gesundheit und des 

Umweltschutzes behandeln. 

 

Ferner waren für die gegenständliche Prüfung u.a. die ÖNORM B 1301 - „Objektsicherheits-

prüfungen für Nicht-Wohngebäude - Regelmäßige Prüfroutinen im Rahmen von Sichtkontrol-

len und Begutachtungen Grundlagen und Checklisten“ sowie die ÖNORM EN 752 - „Entwäs-

serungssysteme außerhalb von Gebäuden - Kanalmanagement“ relevant. 

 

Ergänzend waren beispielsweise für die Kanalreinigung die ÖNORM EN 14654-3 - „Entwäs-

serungssysteme außerhalb von Gebäuden - Management und Überwachung von Maßnah-

men“ sowie bei Einsatz von Hochdruckreinigungsgeräten die EN 1829-1 - „Hochdruck-Was-

serstrahlmaschinen - Sicherheitsanforderungen - Teil 1: Maschinen“ und die EN 1829-2 - 

„Hochdruck-Wasserstrahlmaschinen - Sicherheitstechnische Anforderungen - Teil 2: Schläu-

che, Schlauchleitungen und Verbindungselemente“ zu beachten. 

 

Für die Bemessung wurden u.a. die Vorgaben des ÖWAV-Regelblattes 11 - „Richtlinien für 

die abwassertechnische Berechnung und Dimensionierung von Abwasserkanälen“ herange-

zogen. Das vorgenannte Regelblatt beschäftigte sich vor allem mit dem Schutz vor Über-

flutungen. 
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Betreffend die Tragfähigkeit und die Gebrauchstauglichkeit waren u.a. die ÖNORM EN 

1990 (Eurocode 0) - „Grundlagen der Tragwerksplanung“, die ÖNORM EN 1991 (Eurocode 

1) - „Einwirkungen auf Tragwerke“ sowie die ÖNORM EN 1992 (Eurocode 2) - „Entwurf, Be-

rechnung und Bemessung von Stahlbetonbauten“ und die ÖNORM EN 1997 (Eurocode 7) - 

„Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik“ zu berücksichtigen. Weiterfüh-

rende technische Grundlagen bzw. Regelungen für in offener Bauweise errichtete Bau-

werke fanden sich auch in der „RVS 09.01.41:2013 - offene Bauweise“. Intervalle für die 

Instandhaltung konnten beispielsweise aus der RVS 13.03.11 - „Straßenbrücken“ abgelei-

tet werden. 

 

3.3 Betriebliche Grundlagen  

Für den Betrieb und die Instandhaltung des Speicherbeckens Simmering waren vor allem 

die Betriebs- und Wartungsanleitung („Speicherbecken Simmering, Ausbaustufe 1, Be-

triebs- und Wartungsanleitung“; Stand: 06.09.2017) sowie die Systembeschreibung („Spei-

cherbecken Simmering SO-RH2-04, Beschreibung Automatisierung für Ausbau-Stufe 1“; 

V09, Stand: 20.06.2016) maßgeblich. 

 

Ferner legte die geprüfte Stelle diverse Dienstanweisungen (z.B. „Befahrerlaubnisschein 

Speicherbecken Simmering“), Bezug habende Prozesse (z.B. „Prozessbeschreibung Inspek-

tion und Wartung von Pumpwerken und Sonderbauwerken KMP_P01“) sowie Prüfprotokolle 

von wiederkehrenden Prüfungen betreffend den Bedienstetenschutz (z.B. horizontale Ab-

sturzsicherungen, Höhensicherungsgeräte; VEXAT) vor, die sich jeweils auf die beiden vor-

genannten Unterlagen bezogen. 

 

Betreffend die Inspektion und die Wartung entwickelte die geprüfte Stelle einen eigenen 

Prozess „Prozessbeschreibung Inspektion und Wartung von Pumpwerken und Sonderbau-

werken KMP_P01“. Dieser Prozess regelte den Ablauf der Inspektionen und Wartungen so-

wie die gesetzlich vorgegebenen Überprüfungen von Pumpwerken und Sonderbauwerken 

und wurde dem StRH Wien ebenfalls zur Einsicht vorgelegt. 
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4. Funktion und Bemessung des Speicherbeckens Sim-
mering 

4.1 Allgemeines 

4.1.1 Im 11. Wiener Gemeindebezirk kam es im Bereich (s. Abbildung 1) „Kaiser-Ebersdor-

fer-Straße“ zwischen „Unter der Kirche“ und „Florian-Hedorfer-Straße“ bei Starkregenereig-

nissen immer wieder zu Überflutungen der Straßen und teilweise auch der Gebäude (Kel-

ler). Diese Überflutungen waren u.a. auf eine Überlastung des öffentlichen Kanalnetzes im 

oben genannten Bereich zurückzuführen. Einer der kritischen Punkte war der Knoten beim 

„Simmeringer Platz“, da dort die Kanäle aus der „Simmeringer Hauptstraße“ und der „Ha-

senleitengasse“ zusammentrafen. Die Kanäle aus der „Simmeringer Hauptstraße“ teilten 

sich dann in Richtung „Mautner-Markhof-Gasse“ und Richtung „Kaiser-Ebersdorfer-

Straße“. 

 

Aufgrund des hohen Niveauunterschiedes (Steilstück) von ca. 8 m zwischen der „Kaiser-

Ebersdorfer-Straße“ und der Kreuzung „Unter der Kirche“, der mit einem ausgeprägten Ge-

fälleunterschied (sieben bis 45 Promille) einherging, kam es bei Starkregenereignissen 

zum Rückstau. Das Wasser konnte nicht schnell genug abfließen und daher kam es teil-

weise zu Überflutungen. 

 

4.1.2 Ein weiterer kritischer Punkt war der Kreuzungsbereich „Kaiser-Ebersdorfer-

Straße/Florian-Hedorfer-Straße“. Auch hier mündete der Kanal „Florian-Hedorfer-Straße“ 

aus Richtung „Simmeringer Hauptstraße“ kommend sehr steil (sechs bis 75 Promille) ein. 

Durch die von oberhalb mit hoher Geschwindigkeit zufließenden Wassermengen kam es 

bei Starkregenereignissen auch in diesem Bereich zu einem verzögerten Abfluss. 

 

4.1.3 Ferner war anzumerken, dass das Kanalsystem in Wien Simmering in unmittelbarer 

Wechselwirkung mit jenem des Liesingtals im 23. Wiener Gemeindebezirk sowie mit Teilen 

des Kanalnetzes im 10. Wiener Gemeindebezirk stand (s. Abbildung 1). 
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Quelle und Darstellung: Unternehmung Wien Kanal 

 

4.1.4 Sämtliche Abwässer aus diesen angrenzenden Gebieten wurden über das Simmerin-

ger Kanalsystem, im Speziellen über das Hebewerk Kaiserebersdorf in Richtung Hauptklär-

anlage, geführt. Auf dieser Strecke waren keine Entlastungsmöglichkeiten des Kanalnet-

zes vorhanden.  

 

4.2 Funktionsweise und Bemessung 

4.2.1 Das Speicherbecken Simmering diente dem Überflutungsschutz in Kaiserebersdorf 

und arbeitete im Verbund mit Speicherbauwerken an der Liesing. Das Becken hatte ein 

Fassungsvolumen von 28.500 m3 zur Zwischenspeicherung von Abwasser. Addiert mit 

den 6.000 m3 Volumen der zugehörigen Transportkanäle, stand für Extremwetterereig-

nisse ein Gesamtfassungsvermögen von 34.500 m3 zur Verfügung. 

 

Zum Abfangen des Mischwassers waren neben dem Speicherbecken und den Transport-

kanälen zwei Trennbauwerke (“Unter der Kirche” und “Florian-Hedorfer-Straße”) erforder-

lich. 

 
4.2.2 Eine Befüllung des Speicherbeckens Simmering erfolgte ab dem Erreichen des in-

stallierten Stauzielpegels im Bereich vor dem Überfallwehr. Auch in den beiden Trennbau-

werken war das Stauziel jeweils mit einer bestimmten Höhe in m über Adria festgelegt. 

Abbildung 1: Überflutungsbereiche Gebiet Kaiserebersdorf 
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Für die Entleerung des Beckens standen grundsätzlich drei Pumpen zur Verfügung, die im 

Pumpenraum aufgestellt waren. Jede der Pumpen besaß eine maximale Förderleistung 

von 600 l/s. Aufgrund der beschränkten Aufnahmekapazität des angeschlossenen Kanals 

(„Haidestraße“) war in der „Ausbaustufe 1“ zur Ableitung der Wässer jedoch kein gleich-

zeitiger Betrieb aller Pumpen möglich. Es konnte jeweils nur eine der Pumpen betrieben 

werden. Die beiden anderen Pumpen dienten ausschließlich der Ausfallsicherheit. 

 

Mittels der Pumpen wurden die gespeicherten Abwässer über Druckleitungen in den Kanal 

„Haidestraße“, welcher in den Simmeringer Sammelkanal mündete, gepumpt.  Über den 

Sammelkanal gelangten die Abwässer in die HKA der ebswien kläranlage & tierservice 

Ges.mb.H. In den Becken der HKA wurden die belasteten Wässer gereinigt, aufbereitet und 

anschließend in den Wiener Donaukanal (Entlastungsgerinne) ausgeleitet. 

 

4.2.3 Zur Erhöhung der Effizienz des Speicherbeckens Simmering plante die geprüfte 

Stelle eine Querschnittvergrößerung im Rahmen der „Ausbaustufe 2“. Durch diese Quer-

schnittsvergrößerung war künftig der Parallelbetrieb aller drei Pumpen mit einer Gesamt-

leistung von 1800 l/s möglich. 

 

Bedingt durch die Umsetzung der „Ausbaustufe 2“ und die damit verbundene Adaptierung 

des bestehenden Steuerungskonzeptes, befand sich das Speicherbecken Simmering in ei-

nem Probebetrieb. Nach Abschluss des Probebetriebs sollte lt. Angabe der geprüften 

Stelle die Schulung des Bedienpersonals mit entsprechendem Schulungsmaterial erfol-

gen. 

 

Der Probebetrieb war im Prüfungszeitpunkt durch den StRH Wien noch nicht beendet, da-

her konnte keine abschließende Beurteilung erfolgen. Grundsätzlich erachtete der 

StRH Wien die Maßnahmen als entsprechend, da durch die „Ausbaustufe 2“ das Schutzni-

veau des Speicherbeckens Simmering erhöht wurde. Ferner würde sich die Entleerungszeit 

von 16 auf fünf Stunden reduzieren. 

 

Im Prüfungszeitpunkt durch den StRH Wien lag keine gültige Betriebs- und Wartungsanlei-

tung sowie Systembeschreibung für das Speicherbecken Simmering in der „Ausbaustufe 

2“ vor. 
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Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle, die Betriebs- 

und Wartungsanleitung sowie die Systembeschreibung 

des Speicherbeckens Simmering umgehend, jedoch in je-

dem Fall vor Inbetriebnahme der „Ausbaustufe 2“, an die 

neue Anlagensituation anzupassen. Ferner wären die be-

fassten Mitarbeitenden nachweislich entsprechend zu 

schulen. 

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 

 

4.2.4 Der Bemessung des Beckens wurden u.a. die Vorgaben des ÖWAV-Regelblattes 11 

zugrunde gelegt. Diese Vorgaben besagten beispielsweise, dass bei komplexen Einzugs-

gebieten und Sonderbauwerken (z.B. Becken) hydrodynamische Modelle anzuwenden wa-

ren.  

 

Mittels der hydrodynamischen Simulation, die die geprüfte Stelle beauftragte, konnte für 

das Zielgebiet ein Zwischenspeichern und Ableiten von Wässern bis einschließlich eines 

zehnjährlichen Modellregens mit einer Dauer von 60 Minuten nachgewiesen werden. Dies 

entsprach einem maximalen Gesamtzufluss von ca. 14 m3/s (bzw. maximal 7 m3/s pro 

Trennbauwerk). Die Bemessungsergebnisse wurden anhand von Auslastungsplänen und 

Längsschnitten dargestellt. 

 

4.2.5 Die geprüfte Stelle gab an, dass durch das Speicherbecken seit Errichtung jedes Jahr 

Überlastungen des Kaiserebersdorfer-Sammelkanals und in weiterer Folge Überflutungen 

bei Starkregenereignissen vermieden wurden. 

 

Zur Überprüfung dieser Aussage wurden dem StRH Wien auszugsweise Aufzeichnungen 

der Füllstände des Beckens sowie Pegelstände von zwei Stellen (gefährdete Bereiche) des 

Kaiserebersdorfer-Sammelkanals übermittelt. Anhand dieser Aufzeichnungen war ersicht-

lich, dass der maximale Füllgrad des Beckens seit Inbetriebnahme nur einmal bei 100 % 
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lag. Auch die übermittelten Pegelstände ließen erkennen, dass der Wasserstand stets un-

ter der Geländeoberkante lag. 

 

Anhand von planlichen Darstellungen, die den Entwässerungszustand (Freispiegel, unter 

Druck, Überstau) der Kanäle im Zielgebiet im Fall eines fünf- bzw. eines zehnjährlichen 

Regenereignisses mit einer Dauer von 60 Minuten zeigten, war die Situationsverbesserung 

betreffend allfällige Überflutungen im Fall von Starkregenereignissen bei Vorhandensein 

des Speicherbeckens eindeutig ersichtlich. 

 

Bei Regenereignissen, die über der Bemessungsgrundlage des Beckens lagen, waren Über-

stauungen an geographisch tiefergelegenen Bereichen wie beispielsweise dem Kreu-

zungsbereich „Florian-Hedorfer-Straße/Kaiser-Ebersdorfer-Straße“ infolge des Versagens 

der bestehenden Seitenkanäle dennoch möglich.  

 

Unter Bezugnahme auf die Bestandssituation schien die Bemessung des Speicherbeckens 

Simmering nachvollziehbar. 

 

4.2.6 Für die Betriebsführung war eine verlässliche Niederschlagsvorhersage von maßge-

bender Bedeutung. Im Jahr 2008 wurde daher in Zusammenarbeit mit der GeoSphere Aus-

tria ein Online-Wetterportal zur Visualisierung der aktuellen Wetterlage sowie der kurzfris-

tigen Wetterentwicklung entwickelt. Der StRH Wien berichtete dazu im Bericht 

„Unternehmung ‚Wien Kanal‘, Auswirkung von Starkregenereignissen auf das Wiener Kanal-

netz, KA V - WK-1/12“. Ergänzend verfügte die geprüfte Stelle über 21 Niederschlagsmess-

stationen im Wiener Stadtgebiet, die die Niederschlagsdaten mit einer Zykluszeit von einer 

Minute erfassten. Die Daten dieser Messstationen wurden ebenfalls für die Berechnung 

der Wetterprognose genutzt. 

 

Weiters richtete die geprüfte Stelle einen SMS-Unwetterwarndienst ein. Dadurch erreichte 

sie bei Starkregenereignissen Vorwarnzeiten von 20-30 Minuten für das mobile Einsatz-

personal und den Bereitschaftsdienst. 

 

Beim Speicherbecken Simmering wurde u.a. in Abhängigkeit der Wetterprognose in die 

Betriebsarten bzw. Funktionen Trockenwetter (Standardbetrieb), Befüllen, Entleeren, Prüf-

fahrt und Begehung unterschieden. Die Aktivierung der jeweiligen Betriebsart erfolgte un-

ter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Informationen, d.h. insbesondere der 
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Daten des Wetterinformationssystems und den Empfehlungen (z.B. Pegelstand Kaiser-

ebersdorfer Kanal) des Personals der Leitwarte am entsprechenden Pumpwerk.  

 

4.3 Übermittelte Unterlagen 

4.3.1 Die Betriebs- und Wartungsanleitung des Speicherbeckens Simmering bezog sich 

auf die „Ausbaustufe 1“ und war durch die Herstellendenfirma erstellt worden. Die Anlei-

tung umfasste neben einer allgemeinen Beschreibung und der Darlegung des Zwecks der 

Anlage, den Systemaufbau, die Bedienebenen der elektrischen und maschinellen Ausrüs-

tung der Anlage, das Steuerungskonzept, die Betriebsarten, die Energieversorgung sowie 

Bedienbilder der Bedienpanele. Ferner regelte die Betriebs- und Wartungsanleitung neben 

den Sicherheitsbestimmungen auch die Wartung und Reinigung des Speicherbeckens und 

der zugehörigen Anlagenteile. Ergänzend enthielt die Anleitung eine Zusammenfassung 

der Grundlagen für die statische Bemessung der Anlage. 

 

4.3.2 Die Systembeschreibung in der übermittelten Fassung war ebenfalls auf die „Aus-

baustufe 1“ des Speicherbeckens abgestimmt. Sie enthielt neben einer allgemeinen Be-

schreibung, Lage- und Einbaupläne, die Bedienebenen sowie die zugehörigen Aufgaben 

der Automationseinrichtungen in Zusammenhang mit den unterschiedlichen Betriebsar-

ten. Die beiden Betriebsarten „Befüllen“ und „Entleeren“ konnten auch gemeinsam betrie-

ben werden. Ferner waren die Begehung der Anlage, das Verhalten im Fehlerfall sowie bei-

spielsweise die Überwachung (z.B. Zutrittsüberwachung, Videoüberwachung) der Anlage 

in der Systembeschreibung geregelt. Ferner umfassten die Unterlagen Sicherheitsbestim-

mungen für alle Tätigkeiten, Vorgaben betreffend die Wartung sowie Angaben zur Energie-

versorgung. Die Systembeschreibung wurde von der geprüften Stelle verfasst und stellte 

eine Kurz- bzw. Arbeitsfassung der Betriebs- und Wartungsanleitung des Speicherbeckens 

dar. 

 

4.3.3 Die Betriebs- und Wartungsanleitung sowie die Systembeschreibung erschienen mit 

Ausnahme der noch nicht erfolgten Anpassung an die in der Testphase befindliche „Aus-

baustufe 2“ (s. Punkt 4.2) augenscheinlich umfassend und grundsätzlich ausreichend für 

den jeweiligen Zweck. 
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4.3.4 Ergänzend wurden dem StRH Wien statische Unterlagen und Konstruktionspläne so-

wohl für den Konstruktionsentwurf (Einreichphase) als auch für die Ausführung (Errich-

tung) übermittelt. Die Unterlagen für die Errichtung enthielten auch Nachweise für Bauzu-

stände (z.B. Baugrubensicherung) und für den Endzustand (s. dazu Punkt 7.). 

 

5. Instandhaltung des Speicherbeckens Simmering 

5.1 Allgemeines 

5.1.1 Unter dem Begriff Instandhaltung war gemäß DIN 31051 - „Grundlagen der Instand-

haltung“ bzw. ÖNORM EN 13306 - „Instandhaltung - Begriffe der Instandhaltung“ die „Kom-

bination aller technischen und administrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des Mana-

gements während des Lebenszyklus eines Objekts, die dem Erhalt oder der Wieder-

herstellung des funktionsfähigen Zustands dient, sodass es die geforderte Funktion erfüllen 

kann“ zu verstehen. Einen wichtigen Teil der Instandhaltung bildeten die Wartung und die 

Inspektion der Objekte. 

 

Kurz gesagt diente die Instandhaltung der Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustands 

sowie der Wahrung bzw. Wiederherstellung des Soll-Zustands von Objekten. Dabei um-

fasste eine Inspektion die Überprüfung eines Objektes mit Erfassung des Ist-Zustands. Bei 

der Wartung (bzw. Routine-Instandhaltung) hingegen fanden Arbeiten am Objekt statt, um 

den Soll-Zustand zu wahren bzw. wiederherzustellen. 

 

5.1.2 In der Betriebs- und Wartungsanleitung der Herstellenden des Speicherbeckens Sim-

mering waren Vorgaben betreffend die Instandhaltung enthalten. Entsprechend dieser 

Vorgaben waren einmal wöchentliche Inspektionen des Beckens und der zugehörigen Bau-

werke (z.B. Trennbauwerke) vorgeschrieben. Die Inspektionen der elektrotechnischen und 

maschinellen Ausrüstung des Speicherbeckens Simmering hatte nach den Wartungsvor-

schriften der jeweiligen Liefer- bzw. Herstellendenfirma zu erfolgen. Ferner war nach jeder 

Füllung eine Reinigung der Beckenanlage vorgegeben. 

 

Die Dokumentation der Inspektionen und Wartungen erfolgte prüfstellenintern durch die 

Weitergabe der Protokolle bzw. Wartungspläne an die zuständige Außenstellenleitung zur 

Aufbewahrung bzw. zum Einpflegen der Daten in eine Wartungssoftware. 
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5.1.3 Für die Instandhaltung ihrer Objekte erstellte die geprüfte Stelle einen Prozess „Pro-

zessbeschreibung Inspektion und Wartung von Pumpwerken und Sonderbauwerken 

KMP_P01“. Der Prozess galt u.a. auch für die Instandhaltung des Speicherbeckens Sim-

mering. Zuständig für den Prozess war der Fachbereich Kanalmanagement, Gruppe Pump-

werke und Elektrotechnik. Als prozessverantwortliche Person war die Leiterin bzw. der Lei-

ter der vorgenannten Gruppe genannt. Neben dem Ablauf für die allgemeinen Inspektionen 

und Wartungsarbeiten war auch die softwaregestützte Dokumentation der Arbeiten in der 

Prozessbeschreibung festgehalten. 

 

Die Inspektionen erfolgten gemäß dem oben genannten Prozess. Dabei wurden jeweils 

eine Sichtkontrolle der bau- und sicherheitstechnischen Anlagen sowie eine allgemeine 

Kontrolle auf offensichtliche Schäden bzw. Mängel anhand einer Checkliste („ Inspektion 

Allgemein - KMP“) durchgeführt. 

 

5.2 Inspektion 

5.2.1 Das quartalsweise Intervall der Inspektionen stand im Gegensatz zu dem in der Be-

triebs- und Wartungsanleitung des Speicherbeckens festgeschriebenen wöchentlichen In-

tervall. Die Durchsicht der Prozessbeschreibung des Bezug habenden Prozesses (s. Punkt 

5.1) zeigte, dass die Intervalle zur Inspektion der Standorte durch die leitende Person der 

Gruppe Pumpwerke und Elektrotechnik des Fachbereichs Kanalmanagement festgelegt 

wurden. Als Entscheidungskriterien wurden neben den Erfahrungswerten beispielsweise 

die Art und Größe der Anlage sowie die Relevanz der Standorte herangezogen. Jährlich 

erfolgte durch die geprüfte Stelle eine Plausibilitätsprüfung der festgesetzten Intervalle. 

 

Aus Sicht des StRH Wien bestand gegen die Erstreckung des Inspektionsintervalls von 

einmal wöchentlich auf einmal im Quartal kein Einwand, da die geprüfte Stelle zur Festle-

gung der Intervalle Erfahrungswerte heranzog und eine dokumentierte jährliche Plausibili-

tätsprüfung erfolgte. Eine Nachführung der Intervalländerung der Inspektionen in der Be-

triebs- und Wartungsanleitung erfolgte nicht. Ferner hatte die geprüfte Stelle die 

Erfahrungswerte, die zur Intervalländerung führten, nicht dokumentiert und konnte nur im 

Rahmen eines Interviews Auskunft dazu gegeben werden. 
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Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle, künftig die 

Gründe (z.B. Erfahrungswerte), die zu Abänderungen (ins-

besondere Erstreckungen) von Inspektionsintervallen 

u.dgl. führen, nachweislich zu dokumentieren. Ferner wä-

ren die Intervalländerungen in den Bezug habenden Doku-

menten (z.B. Betriebs- und Wartungsanleitung) mit einem 

Hinweis auf die Begründung zu vermerken. 

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 

 

5.2.2 Die notwendigen Tätigkeiten (z.B. wiederkehrenden Prüfungen wie beispielsweise 

betreffend die Elektroinstallationen, den Schutz vor explosionsfähigen Atmosphären, die 

persönliche Schutzausrüstung) erledigte die geprüfte Stelle großteils mit Eigenpersonal. 

Erforderlichenfalls (z.B. Bauwerksprüfung) wurden Externe mittels Direktvergabe beauf-

tragt. 

 

5.2.3 Dem StRH Wien wurden auszugsweise Inspektionsprotokolle für den Zeitraum Jän-

ner 2020 bis Jänner 2023 übermittelt. Die stichprobenweise Durchsicht dieser Protokolle 

ergab, dass augenscheinlich unterschiedliche Vorgangsweisen der durchführenden Per-

sonen vorlagen. Die in einigen Protokollen als „geprüft“ festgehaltene Anlagenteile (z.B. 

Not-Aus Funktion) waren beispielsweise in Folgeprotokollen als „nicht geprüft“ angeführt.  

 

Objektspezifische Anlagenteile waren anhand der Protokolle nicht erkennbar. Insbeson-

dere im Hinblick auf Vertretungserfordernisse und Nachvollziehbarkeit sah der StRH Wien 

Handlungsbedarf.  

 

Eine Protokollgestaltung, die alle Bauteile bzw. Anlagenteile u.dgl. der von der geprüften 

Stelle zu betreuenden Objekte umfasste, war grundsätzlich nachvollziehbar. Aus Sicht des 

StRH Wien sollte ergänzend eine Dokumentation bestehen, die die Bauteile bzw. Anlagen-

teile den jeweiligen Objekten zuordnet. 

 



StRH V - 581025-2023 27 
Instandhaltung des Speicherbeckens Simmering  

 

 
 

Empfehlung: 

 Der StRH Wien  empfahl  der geprüften Stelle, im  Zuge  der 

 Inspektionen künftig auf eine objektspezifischere Proto-

kollgestaltung und Protokollführung zu achten. Dazu wäre 

auch die Überarbeitung der bestehenden Protokolle zu 

prüfen und die befassten Mitarbeitenden entsprechend zu 

schulen. 

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 

 

5.2.4 Mit Ausnahme des dritten Quartals 2020 konnte die Einhaltung der Prüfintervalle der 

Inspektionen anhand der übermittelten Protokolle festgestellt werden. Da es sich um einen 

Einzelfall handelte und das genannte Quartal im Zeitraum der COVID-19-Pandemie lag, er-

achtete der StRH Wien eine Empfehlung als nicht erforderlich. 

 

5.3 Wartung 

5.3.1 Einmal jährlich erfolgten umfangreiche Wartungsarbeiten am Speicherbecken Sim-

mering und seinen zugehörigen Bauwerken. Dafür wurde mittels der Wartungssoftware 

aus dem sogenannten Wartungskatalog jeweils ein anlagenspezifischer Wartungsplan er-

stellt. 

 

5.3.2 Der Wartungskatalog enthielt beispielsweise eine Auflistung aller elektromaschinel-

len Betriebsmittel sowie eine Detailbeschreibung der Tätigkeiten, die im Zuge der Instand-

haltung durchzuführen waren. Im jeweiligen anlagenspezifischen Wartungsplan waren die 

Anlagenteile bzw. Betriebsmittel sowie die Intervalle und eine Detailbeschreibung der aus-

zuführenden Arbeiten (z.B. Becken - Entlüftung) gelistet. 

 

5.3.3 Als Nachweis wurden dem StRH Wien auszugsweise der Wartungskatalog sowie die 

anlagenspezifischen Wartungspläne der Jahre 2020 bis 2022 übermittelt. Auch in den 

Wartungsplänen war eine unterschiedliche Vorgangsweise bei den durchführenden Mitar-
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beitenden festzustellen. So wie in den Inspektionsprotokollen war anhand der Wartungs-

pläne ersichtlich, dass Wartungstätigkeiten bestimmter Anlagenteile (z.B. Pumpen) durch-

geführt wurden. Im vorhergehenden bzw. folgenden Wartungsplan waren diese Anlage-

teile entweder ohne weiteren Hinweis ausgestrichen oder unkommentiert. An dieser Stelle 

war daher sinngemäß die bereits unter Punkt 5.2 ergangene Empfehlung betreffend einer 

objektspezifischeren Protokollgestaltung auszusprechen. 

 

5.4 Bauwerksprüfung 

5.4.1 Um die Anlage bautechnisch auf Stand- und Verkehrssicherheit sowie Dauerhaf-

tigkeit zu überprüfen, erfolgte ergänzend zu den jährlichen Wartungstätigkeiten einmal 

jährlich eine Bauwerksprüfung des Speicherbeckens Simmering.  

 

Die geprüfte Stelle übermittelte dem StRH Wien die Bezug habenden Prüfprotokolle der 

Jahre 2020 bis 2024. 

 

5.4.2 In den übermittelten Bauwerksprüfprotokollen war ein Mangel seit dem Jahr 2020 

durchgängig verzeichnet. Dieser betraf den Pumpenraum des Speicherbeckens.  

 

Die Bodenplatte des Raumes wies kein ausreichendes Gefälle zum Pumpensumpf (Entlee-

rung) auf. Daher stand Wasser in Form von großen Lacken auf der Bodenplatte. Durch 

dieses Wasser war eine Korrosionsbildung an den Metallteilen der Pumpen möglich. Die 

nachträgliche Herstellung eines Gefällebetons in Richtung des Pumpensumpfes war in ei-

nem der Bauwerksprüfprotokolle als Möglichkeit zur Mängelbehebung vermerkt. 

 

Im Zeitpunkt der Begehung des Speicherbeckens Simmering durch den StRH Wien war 

seitens der geprüften Stelle noch keine entsprechende Maßnahme zur Mängelbehebung 

erfolgt.  

 

Im März 2024 meldete die geprüfte Stelle alsdann die Herstellung eines Gefällebetons. Als 

Nachweis legte sie eine Bezug habende Fotodokumentation sowie eine Rechnung der aus-

führenden Firma vor.  

 

Aufgrund des Zeitraumes (vier Jahre) zwischen der Feststellung und Behebung des Man-

gels regte der StRH Wien an, aufgetretene Mängel künftig nachweislich einer wirtschaftli-
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chen und technischen Prioritätenreihung zuzuführen. Ferner wäre auf eine zeitnahe Durch-

führung und Ursachenforschung sowie nachvollziehbare Dokumentation der Behebung 

von Schäden bzw. Mängel zu achten. 

 

5.4.3 Ferner lag eine negative Blitzschutzbefundung vor und die Prüfplakette des Feuerlö-

schers im Niederspannungsraum wies das Überschreiten der rechtlich vorgegebenen 

Prüfintervalle (zwei Jahre) aus.  

 
Die zum Nachweis der Mängelbehebung übermittelte letztmalige Blitzschutzbefundung 

wies die nunmehr erfolgte Einbindung der Regenrinnen aus. Der Befundung war jedoch 

keine Legende beigelegt. Im Hinblick auf Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit wäre aus 

Sicht des StRH Wien die Beigabe einer Legende zu den Befundungen sinnvoll.  

 

5.4.4 Die Überprüfung aus dem Jahr 2023 wies aus, dass das Saugrohr für die Reinigung 

des Speicherbeckens keine Verschlusskappe hatte und somit nicht gegen beispielsweise 

Hineinwerfen von Gegenständen (z.B. Steine) sowie die damit einhergehende mögliche 

Verstopfung gesichert war. Bei der Türe des Toilettenraumes sowie bei der Zugangstüre 

des Pumpenhauses bzw. des Speicherbeckens fehlte jeweils die Panikfunktion. Ferner 

fehlten zwei Brandschutzmelder und die Fluchtwegeorientierungsbeschilderungen links 

und rechts des Zulaufkanals waren aufgrund von starker Verschmutzung nicht deutlich 

erkennbar. 

 
Die geprüfte Stelle legte zu den oben genannten Mängeln Nachweise für die Behebung in 

Form von Rechnungen, Befunden sowie Fotodokumentationen vor. 

 
5.4.5 Mit den Bauwerksprüfungen hatte die geprüfte Stelle ausschließlich eine Person be-

traut. Dies bestätigte sich auch anhand der Bauwerksprüfprotokolle. 

 
Im Verhinderungsfall (z.B. Krankheit o.dgl.) war aus Sicht des StRH Wien die Einhaltung 

der Instandhaltungsintervalle nicht hinlänglich gewährleistet. Ferner erachtete der StRH 

Wien den Einsatz von wechselndem Personal als sinnvoll, da es ansonsten möglicher-

weise durch die langjährige vertraute Tätigkeit, zu einer Art „Betriebsblindheit“ kommen 

könnte.  
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Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle, zur Gewähr-

leistung der Einhaltung der Instandhaltungsintervalle künf-

tig zumindest zwei Personen mit den Bauwerksprüfungen 

zu betrauen.  

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 

 

5.4.6 Für die Bauwerksprüfungen ihrer Objekte erstellte die geprüfte Stelle einen eigenen 

Prozess „KMP_08 Bauwerksprüfung Pumpwerke und Sonderbauwerke“. 

 

Die Zustandsbewertung unterlag dem Prozess „PLA 551_Zustandserhebung, Zustandsbe-

wertung und Instandsetzung Sonderbauwerke mit allen Gewerken (Bautechnik, Elektro-

technik, Maschinenbau)“. 

 

5.4.7 Im Jahr 2023 erfolgte die jährliche Bauwerksprüfung durch ein externes Ziviltechni-

kerbüro. Diese Prüfung diente gleichzeitig als Zustandsbewertung des Speicherbeckens 

und erfolgte in Anlehnung an die ÖNORM B 1301 - „Objektsicherheitsprüfungen für Nicht-

Wohngebäude - Regelmäßige Prüfroutinen im Rahmen von Sichtkontrollen und Begutach-

tungen - Grundlagen und Checklisten“.  

 

Grundsätzlich wurden die Bauwerksprüfungen gemäß Betriebs- und Wartungsanleitung 

durch Eigenpersonal der geprüften Stelle durchgeführt. Bei Bedarf (z.B. Tragfähigkeitsun-

tersuchung, vermessungstechnische Kontrollen hinsichtlich Bauwerksbewegungen) wur-

den vertiefende Bauwerksprüfungen bzw. Zustandsbewertungen des Speicherbeckens 

durchgeführt. Diese erfolgten entweder ebenfalls durch Eigenpersonal oder wurden extern 

an ein Ziviltechniker- bzw. Sachverständigenbüro vergeben. Eine exakte Regelung bzw. pe-

riodisch wiederkehrende Intervalle hatte die geprüfte Stelle nicht festgelegt. 
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5.4.8 Aus den Unterlagen ging auch nicht hervor, ob und wann die geprüfte Stelle die 

ÖNORM B 1301 als Grundlage für die Bauwerksprüfungen und Zustandsbewertungen her-

anzog. Objektsicherheits-Prüfroutinen im Sinn der oben genannten Norm konnten für 

Nicht-Wohngebäude des Hochbaus angewendet werden. 

 

Aus Sicht des StRH Wien waren die Vorgaben der ÖNORM B 1301 sinngemäß auf das 

Speicherbecken Simmering anwendbar. Ergänzend konnten betreffend die Intervalle der 

Instandhaltungsprüfungen die diesbezüglichen Vorgaben der auf Grundlage des 

§ 19 Abs. 4 EisbG erlassenen StrabVO sowie der RVS 13.03.11 - „Straßenbrücken“ heran-

gezogen werden.  

 

Die RVS 13.03.11 bezog sich grundsätzlich auf die bautechnische Überwachung, Kontrolle 

und Prüfung von Brücken (ab einer lichten Weite von 2 m). Verwandte Kunstbauwerke wie 

z.B. überschüttete Tunnelbauwerke waren gleichfalls gemäß der oben genannten RVS zu 

überwachen. Das Hauptinspektionsintervall für Brücken war in der RVS mit sechs Jahren 

festgelegt. Die o.a. StrabVO gab als Intervall für wiederkehrende Inspektionen von Brücken 

auch ein Intervall von sechs Jahren vor. 

 

Der Vergleich des Speicherbeckens Simmering mit einem Brückenbauwerk war aus Sicht 

des StRH Wien aufgrund seiner Konstruktion (Binder mit Pfeiler) sowie der großen Spann-

weite zur Lastabtragung naheliegend. 

 

In der ÖNORM B 1301 war die Durchführung der Objektsicherheitsprüfungen mit einmal 

jährlich festgelegt. Die entsprechenden Objektsicherheits-Prüfroutinen waren individuell 

an die konkreten Bauwerke anzupassen. 

 

Die geprüfte Stelle führte nachweislich quartalsweise Inspektionen, einmal jährlich War-

tungen sowie alle fünf bis sechs Jahre vertiefende Bauwerksprüfungen durch. Die in den 

oben genannten technischen Regelwerken vorgegebenen Prüfroutinen waren somit grund-

sätzlich eingehalten.  

 

Aus Sicht des StRH Wien war für die vertiefenden Bauwerksprüfungen bzw. Zustandsbe-

wertungen in den Bezug habenden Prozessen ein Intervall von maximal sechs Jahren zu 

verankern sowie hatten diese durch ein entsprechendes Ziviltechniker- bzw. Sachverstän-

digenbüro zu erfolgen. 
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Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle, das Intervall 

für vertiefende Bauwerksprüfungen bzw. Zustandsbewer-

tungen des Speicherbeckens Simmering mit einem maxi-

malen Abstand von sechs Jahren in den Bezug habenden 

Prozessen zu verankern. Mit der Durchführung wäre ein 

befugtes Ziviltechniker- bzw. Sachverständigenbüro zu be-

auftragen. 

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 

 

5.4.9 Ferner war im Zeitpunkt der Prüfung durch den StRH Wien kein Mitarbeitender der 

geprüften Stelle als zertifizierte Objektprüfende für Nicht-Wohngebäude gemäß ÖNORM B 

1301 geschult. Bei Beibehaltung der Bauwerksprüfungen in Anlehnung an die ÖNORM B 

1301 erachtete der StRH Wien es daher als erforderlich, dass das mit den Bauwerksprü-

fungen befasste Eigenpersonal eine Ausbildung als zertifizierte Objektprüfende für Nicht-

Wohngebäude gemäß ÖNORM B 1301 absolviert. 

 

Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle, die mit den 

Bauwerksprüfungen betrauten Personen zur Ausbildung 

als zertifizierte Objektprüfende für Nicht-Wohngebäude 

gemäß ÖNORM B 1301 zu entsenden. 

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 
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5.5 Reinigung 

5.5.1 Um die Einsatzbereitschaft des Speicherbeckens Simmering gewährleisten zu kön-

nen, führte die geprüfte Stelle nach jeder Inbetriebnahme (Befüllung) mittels Eigenperso-

nal eine Reinigung der Anlage durch. Im Zuge dieser Reinigung wurden die Anlagenteile 

gemäß der Betriebs- und Wartungsanleitung auch auf eventuelle Schäden überprüft. 

 

5.5.2 Als technische Bezugsgrundlage für die Reinigung des Speicherbeckens nannte die 

geprüfte Stelle die Vorgaben der ÖNORM EN 14654-3. Diese Vorgaben beinhalteten auch 

sogenannte Reinigungsziele. Als Hauptziele einer sogenannten vorausschauenden Reini-

gung waren u.a. die Erleichterung von Inspektionen sowie das Ermöglichen von Inspekti-

ons- oder Sanierungsarbeiten genannt. Aus den übermittelten Unterlagen der geprüften 

Stelle ging kein Zusammenhang zwischen der Planung der Reinigungs- und Inspektions- 

bzw. Sanierungsarbeiten hervor. 

 

5.5.3 Ferner legte die geprüfte Stelle den Prozess „Kanalräumung“ sowie eine Bezug ha-

bende Arbeitsanweisung vor. Diese enthielt Anweisungen für diverse Räumungs- bzw. Rei-

nigungsarbeiten (z.B. händische Reinigung, Reinigung von Großprofilen). Objektspezifi-

sche Anweisungen betreffend die Reinigung des Speicherbeckens waren nicht vorhanden.  

 

Die oben genannte Prozessbeschreibung und die Bezug habende Arbeitsanweisung 

stammten aus dem Jahr 2012. Das Speicherbecken Simmering wurde im Jahr 2016 er-

richtet. Nach dem Neubau von Bauten, insbesondere Sonder- bzw. Kunstbauwerken, soll-

ten alle Bezug habenden Unterlagen (z.B. Prozesse, Arbeitsanweisungen) auf erforderliche 

Ergänzungen geprüft werden. 

 

Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle, sowohl in die 

Prozessbeschreibung „Kanalräumung“ als auch in die Be-

zug habende Arbeitsanweisung objektspezifische Anwei-

sungen  betreffend  die  Reinigung  des  Speicherbeckens 
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  Simmering aufzunehmen. Dabei wäre auch die Planung 

der Reinigungsarbeiten mit den Instandhaltungstätigkei-

ten (z.B. Inspektionen) abzustimmen. Ferner wären im 

Zuge der Errichtung von neuen Objekten künftig alle Be-

zug habenden Unterlagen (z.B. Prozesse, Arbeitsanwei-

sungen) zu evaluieren und erforderliche Ergänzungen ein-

zuarbeiten. 

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 

 

5.5.3 Auszugsweise übermittelte die geprüfte Stelle die Dokumentation der Reinigung des 

Speicherbeckens Simmering im Zeitraum vom 9. bis 16. August 2021. Diese enthielt die 

Dienststelleneinteilung des Personals, den Befahrerlaubnisschein für die Bediensteten, die 

Fahrleistungsnachweise sowie ein Gedächtnis-Arbeitsprotokoll des jeweiligen Arbeitsta-

ges. 

 

Bei den Reinigungstätigkeiten des Speicherbeckens handelte es sich u.a. um Arbeiten mit-

tels Hochdruckreinigungsgeräten. Für diese Arbeiten fanden jeweils bei Neukauf von Ge-

räten mit dem befassten Personal Erstschulungen durch die Herstellenden statt. Die letzt-

malige Schulung für die mit der Kanalräumung betrauten Mitarbeitenden erfolgte 

nachweislich im Jahr 2019.  

 

Eine Arbeitsanweisung für Hochdruckreinigungsarbeiten, die auch die gemäß ÖNORM EN 

14654-3 beim Einsatz von Hochdruckreinigungsgeräten zu berücksichtigenden Vorgaben 

der ÖNORM EN 1829-1 und der ÖNORM EN 1829-2 enthielt, war nicht vorhanden. 
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Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle, für die Hoch-

druckreinigungsarbeiten eine eigene Arbeitsanweisung 

unter Berücksichtigung der Bezug habenden Vorgaben der 

ÖNORM EN 1829-1 und ÖNORM EN 1829-2 zu verfassen. 

Alternativ wären diese Arbeiten in der bestehenden „Ar-

beitsanweisung Kanalräumung“ zu konkretisieren. Die Ar-

beitsanweisung wäre den befassten Mitarbeitenden nach-

weislich zur Kenntnis zu bringen. 

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 

 

5.6 Begehung durch den StRH Wien 

5.6.1 Der StRH Wien stellte im Zuge seiner Begehung im Oktober 2023 Schäden (Betonab-

platzung, Risse) im Speicherbecken fest. Diese Schäden waren im Bauwerksprüfprotokoll 

vom Jänner des Jahres 2024 nicht vermerkt. 

 

Im Februar 2024 ersuchte die geprüfte Stelle mit einer Bestellanforderung den intern zu-

ständigen Fachbereich (Bau) um die Instandsetzung einer Betonabplatzung (ca. 0,6 x 

0,4 m) sowie zweier Längsrisse (ca. 1,5 m). 

 

Da der oben genannten Bestellanforderung zu entnehmen war, dass es über die Längsrisse 

bereits zu Grundwassereintritt ins Becken kam, sah der StRH Wien alsbaldigen Handlungs-

bedarf. 

 

Im Prüfungszeitpunkt des StRH Wien erfolgte keine Behebung der Schäden. 
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Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle, die Schadens-

ursachen zu ermitteln und ein entsprechendes Sanie-

rungskonzept zu erstellen. Die bestehenden Schäden (Be-

tonabplatzung, Risse) im Speicherbecken Simmering wä-

ren umgehend durch ein fachkundiges Unternehmen 

beheben zu lassen. Dabei wäre ein Schadstoffeintritt ins 

Grundwasser unbedingt zu vermeiden. 

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 

 

5.6.2 Ferner sah der StRH Wien Handlungsbedarf betreffend die Fluchtwegeorientierungs-

beschilderungen. 

 

Laut Dokumentation der geprüften Stelle erfolgte im Mai 2023 eine Reinigung. Bei der Be-

gehung durch den StRH Wien im Oktober 2023 zeigten sich die Beschilderungen erneut 

verschmutzt. 

 

Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle, die Flucht-

wegeorientierungsbeschilderungen im Speicherbecken 

Simmering künftig im Zuge der quartalsweise erfolgenden 

Inspektionen nachweislich zu kontrollieren und erforderli-

chenfalls entsprechend zu reinigen. 

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 
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6. Bedienstetenschutz 

6.1 Allgemeines 

6.1.1 Für die den Bedienstetenschutz betreffenden Belange der Unternehmung Wien Kanal 

war im Zeitpunkt der Prüfung durch den StRH Wien das Büro des Unabhängigen Bediens-

tetenschutzbeauftragten zuständig. Die Beratung für die Unternehmung erfolgte jedoch 

durch die zuständigen Mitarbeitenden des Dezernates Sicherheitstechnik der MA 36 - Ge-

werbetechnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen. 

 

6.1.2 Für alle Tätigkeiten im Bereich des Speicherbeckens Simmering sowie den zugehö-

rigen Speicher- und Transportkanälen u.dgl. waren ferner die Bestimmungen des Bezug 

habenden SiGe-Dokumentes („Wien Kanal - Pumpwerke [Außenstelle LDS], Pumpwerke im 

Wiener Raum“) gemäß § 5 W-BedSchG 1998 maßgebend. Das Dokument wies eine Erst-

evaluierung im Jahr 2009 aus. Ersichtlich war auch, dass eine sicherheitstechnische Über-

prüfung letztmalig im Juni 2020 stattfand. Dabei wurden zwei Gefahren (fehlende Flucht-

wegeorientierungsbeleuchtung Ausgang, fehlende Kennzeichnung der elektrischen Be-

triebsstätte) festgestellt und Maßnahmen zur Gefahrenverhütung vermerkt. Diese 

Maßnahmen setzte die geprüfte Stelle nachweislich um. 

 

Gemäß der Verordnung der Wiener Landesregierung über die Sicherheits- und Gesundheits-

schutzdokumente in Dienststellen der Gemeinde Wien, die die Erstellung von Sicherheits- 

und Gesundheitsschutzdokumenten im Sinn des § 5 W-BedSchG 1998 regelte, waren be-

treffend die Erstellung bzw. erforderliche Anpassung die Bestimmungen der DOK-VO in 

Verbindung mit den Bestimmungen des ASchG anzuwenden. Diese besagten u.a., dass die 

Ermittlung und Beurteilung der Gefahren erforderlichenfalls zu überprüfen und sich än-

dernden Gegebenheiten anzupassen waren. Neben einigen anderen Vorgaben galt dies 

auch bei Einführung neuer Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfahren. In Zusam-

menhang mit der „Ausbaustufe 2“ (s. Punkt 4.2) des Speicherbeckens Simmering erach-

tete der StRH Wien die Überarbeitung des SiGe-Dokumentes nach erfolgter sicherheits-

technischer Begehung als sinnvoll und sprach daher nachstehende Empfehlung aus. 
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Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle, nach Fertig-

stellung bzw. abgeschlossenem Probebetrieb der „Aus-

baustufe 2“ das Bezug habende SiGe-Dokument in Zusam-

menarbeit mit der hiezu zuständigen Stelle zu evaluieren. 

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 

 

6.1.3 Ferner enthielt die Betriebs- und Wartungsanleitung des Speicherbeckens Simmering 

auch sicherheitstechnische Hinweise, z.B., dass ein Betreten des Beckens bei gefülltem 

bzw. teilgefülltem Zustand nicht gestattet war. 

 

6.1.4 Zu den allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen der geprüften Stelle zählten neben den 

Erst- und wiederkehrenden Schulungen u.a. auch die persönliche Schutzausrüstung des 

befassten Personals sowie ortsfeste Schutzeinrichtungen. Auszugsweise wurden dem 

StRH Wien Nachweise (z.B. Befahrerlaubnisschein) sowie Befunde dieser organisatori-

schen Sicherheitsvorkehrungen (z.B. wiederkehrende Prüfung der horizontalen Absturzsi-

cherungen und der Höhensicherungsgeräte) übermittelt. 

 

Ferner erstellte die geprüfte Stelle betreffend den Bedienstetenschutz Betriebsanweisun-

gen (z.B. waagrechte Auffangsysteme), Arbeitsanweisungen (z.B. „Retten von verunglück-

ten Personen aus Abwasseranlagen“) sowie diverse Unterweisungen (z.B. „Befahren von 

Behälter, Abwasseranlagen und Sicherheit bei Arbeiten im Kanal“, „Retten von verunglück-

ten Personen aus Abwasseranlagen“). Diese wurden dem StRH Wien zur Einsicht vorge-

legt. 

 

6.1.5 Der StRH Wien konnte auch Einsicht in das Explosionsschutzdokument (gemäß 

VEXAT), welches die ehemalige MA 3 - Bedienstetenschutz und berufliche Gesundheits-

förderung erstellte, nehmen. Das Dokument stammte ursprünglich aus dem Jahr 2013 und 

bezog sich auf Schieberbauwerke, sowie Hebe- und Pumpwerke im Großraum Wien. Als 

Nachweis für die gemäß VEXAT erforderlichen Prüfungen (z.B. mechanische Lüftungs- 
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und Absauganlagen im Intervall von längstens 15 Monaten) legte die geprüfte Stelle bei-

spielhaft die Bezug habenden Prüfprotokolle und Anlagenbücher aus dem Jahr 2022 und 

2023 vor. Die wiederkehrende Überprüfung für das Jahr 2024 wurde seitens der geprüften 

Stelle mit September 2024 gemeldet. 

 

6.1.6 Aus den vorgelegten Unterlagen betreffend den Bedienstetenschutz gingen mit Aus-

nahme von Beanstandungen (z.B. Rückenschutzkonstruktion, Leiterhalterungen) im Rah-

men einer sicherheitstechnischen Begehung im Jahr 2018 keine aktuellen Mängel hervor. 

Zur Dokumentation der Mängelbehebung legte die geprüfte Stelle fotodokumentarisch ge-

stützte Aufzeichnungen vor. 

 

Alle Arbeiten in und rund um das Speicherbecken durften nur nach Verständigung der Leit-

stelle begonnen werden. Nach Beendigung der Arbeiten war diese vom Abschluss der Tä-

tigkeiten in Kenntnis zu setzen.  

 

Ferner war festzuhalten, dass die geprüfte Stelle seit der Errichtung des Speicherbeckens 

keine Dienstunfälle verzeichnete. 

 

6.2 Persönliche Schutzausrüstung 

6.2.1 Für Tätigkeiten im Bereich des Speicherbeckens und der zugehörigen Bauwerke war 

eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (Absturzsicherungssysteme) für die be-

fassten Mitarbeitenden erforderlich. Diese Schutzausrüstung (z.B. Auffanggurte, Höhensi-

cherungsgeräte, Dreibeine sowie Gaswarngeräte) stellte die geprüfte Stelle dem befassten 

Personal zur Verfügung. Durch die Sicherung an einem Anschlagpunkt sollte durch die 

Ausrüstung ein Absturz entweder ganz verhindert (Haltesysteme) oder allfällig abstür-

zende Personen sicher auffangen (Auffangsysteme) werden.  

 

Ergänzend waren die befassten Mitarbeitenden mit Sauerstoff-Selbstrettern und einer er-

forderlichen Schutzbekleidung (z.B. Sicherheitshelm inkl. Scheinwerfer, Sicherheitshand-

schuhe, Sicherheitsschuhe bzw. Kanalstiefel) ausgestattet. 

 

6.2.2 Gegenstände von Absturzsicherungssystemen durften nur verwendet werden, wenn 

die erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen, die gemäß PSA-V mindestens einmal jähr-

lich vorgeschrieben waren, durchgeführt wurden. 
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Die jährlichen Überprüfungen führten Externe durch. Die Dokumentation erfolgte mittels 

Überprüfungsberichten. Die Behebung (Instandsetzung oder Neubeschaffung) im Fall von 

Mängeln wurde seitens der geprüften Stelle gesondert beauftragt. Die Intervalle der erfor-

derlichen Überprüfungen hielt die geprüfte Stelle evident. 

 

Als Nachweis wurden dem StRH Wien auszugsweise Prüfbefunde bzw. Prüfprotokolle für 

beispielsweise Höhensicherungsgeräte, Dreibeine und Auffanggurte aus den Jahren 2022 

bzw. 2023 übermittelt. Der Sammelprüftermin für das Jahr 2024 hatte im Prüfungszeit-

punkt durch den StRH Wien noch nicht stattgefunden. 

 

Die stichprobenweise eingesehenen Prüfbefunde bzw. Prüfprotokolle wiesen grundsätz-

lich keine Mängel aus. Geringfügige Beanstandungen bzw. eine abgelaufene Nutzungs-

dauer waren vermerkt. Einige Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung (z.B. Hö-

hensicherungsgeräte, Auffanggurte) waren als nicht überprüft ausgewiesen. Die geprüfte 

Stelle legte dazu jedoch nachvollziehbare Begründungen vor. Einer der Auffanggurte war 

beispielsweise nicht auffindbar sowie war ein Höhensicherungsgerät aufgrund des Kauf-

datums noch nicht zur Überprüfung fällig.  

 

Aufgrund der erforderlichen Nachfrage und der nicht ausreichenden Dokumentation regte 

der StRH Wien an, künftig im Rahmen der jährlichen Überprüfungen auf eine nachvollzieh-

bare Dokumentation in den Prüfbefunden bzw. Prüfprotokollen zu achten. 

 

6.2.3 Die geprüfte Stelle übermittelte ergänzend auszugsweise die Prüf- und Kalibrierpro-

tokolle der Gaswarngeräte (Mehrgasmessgeräte). Es waren keine Mängel ausgewiesen. 

Das Datum der nächsten Überprüfung war ordnungsgemäß vermerkt. 

 

6.2.4 Die Sauerstoff-Selbstretter, die Schutz vor plötzlich auftretenden toxischen Gasen 

und Sauerstoffmangel boten, waren lt. Herstellendenangaben Geräte, die bis zu zehn 

Jahre wartungsfrei waren. Aus den übermittelten Unterlagen der geprüften Stelle war das 

Alter der Geräte nicht ersichtlich. Ob und inwieweit die im Einsatz befindlichen Geräte über-

prüft werden können (z.B. mittels integrierter Prüfvorrichtung) war der geprüften Stelle 

nicht bekannt. 
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Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle, die Sauer-

stoff-Selbstretter künftig nachweislich längstens nach 

zehn Jahren auszuscheiden. Alternativ wäre eine Überprü-

fungsmöglichkeit der Geräte zu evaluieren. 

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 

 

6.3 Ortsfeste Schutzeinrichtungen 

6.3.1 Ergänzend zur persönlichen Schutzausrüstung der Mitarbeitenden befanden sich im 

Speicherbecken Simmering ortsfeste Schutzeinrichtungen. Dazu zählten neben einer 

Fluchtwegekennzeichnung, Anschlagpunkte zur Sicherung gegen Absturz sowie horizon-

tale Seilsysteme. 

 

6.3.2 Zur Kenntlichmachung der Fluchtwege waren Fluchtwegeorientierungsleuchten so-

wie Beschilderungen vorgesehen. Eine zusätzliche Notbeleuchtung war nicht vorgesehen.  

 

6.3.3 Die Geländer der Stiegen, die zur Sohle des Speicherbeckens führten, hatten einseitig 

einen Handlauf. Aufgrund der Bauwerksspezifika (z.B. Materialablagerungen beim Füllen 

des Beckens) waren diese ohne Mittel- und Fußwehr errichtet. Da sich nur geschultes Per-

sonal im Zuge von Instandhaltungs- und Reinigungstätigkeiten im Speicherbecken aufhielt 

und zumindest eine für die erforderlichen Schutz- und Rettungsmaßnahmen verantwortli-

che Person vor dem Bauwerk vor Ort war, sah der StRH Wien im Prüfungszeitpunkt keinen 

Handlungsbedarf. 

 

6.3.4 Anschlagpunkte waren aufgrund der Bestimmungen der AM-VO sowie der BauV im 

Intervall von längstens 15 Monaten einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen. Dazu 

setzte die geprüfte Stelle geschultes Eigenpersonal ein.  
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Als Nachweis übermittelte die geprüfte Stelle den Bezug habenden Prüfbericht des Jahres 

2023. Daraus war ersichtlich, dass die Anschlagpunkte aller Bauwerke u.dgl. der Unterneh-

mung Wien Kanal in einem Protokoll zusammengefasst und fotodokumentarisch festge-

halten wurden.  

 

Für das Speicherbecken Simmering zeigten sich die Anschlagpunkte als überwiegend in 

Ordnung. Einzig bei einem der Einzelanschlagpunkte auf der Arbeitsgalerie des Speicher-

beckens Simmering fehlte lt. Prüfbericht die Kennzeichnung. Den Nachweis der Behebung 

des Mangels erbrachte die geprüfte Stelle in Form einer Fotodokumentation. Im Prüfungs-

zeitpunkt des StRH Wien bestand daher diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

6.4 Befahren von Behältern 

Die sicherheitstechnischen Vorgaben betreffend die Begehung der Anlage regelte u.a. die 

interne Dienstanweisung „Befahrerlaubnisschein Speicherbecken Simmering“. Diese Be-

fahrerlaubnis enthielt die Maßnahmen, die zur Vorbereitung und Durchführung der Arbei-

ten erforderlich waren. 

 

Die stichprobenweise Durchsicht der oben genannten Dokumentation ergab, dass die Auf-

zeichnungen durch die Unternehmung Wien Kanal grundsätzlich ordnungsgemäß erfolg-

ten. Mit Ausnahme der gemessenen Sauerstoff- und Schadstoffwerte (z.B. Kohlendioxid, 

Methan) war die Dokumentation nahezu deckungsgleich mit der Muster-Befahrerlaubnis 

des ÖWAV. Eine Legende, wie sie in der Muster-Befahrerlaubnis vorhanden war, fehlte in 

den Aufzeichnungen der geprüften Stelle. Aus Sicht des StRH Wien ermöglichte eine Le-

gende zu den Anlagen bzw. Bereichen (z.B. Kanalschächte, Pumpwerke, geschlossene Be-

hälter) eine Zuordnung der erforderlichen Maßnahmen.  

 

Gemäß den Bezug habenden Bestimmungen der AAV musste an der Einstiegsstelle außer-

halb der Einrichtung während der Dauer der Arbeiten bzw. des Befahrens eine mit den Ar-

beiten vertraute und über die in Betracht kommenden Schutz- und Rettungsmaßnahmen 

unterrichtete Person ständig anwesend sein. Grundsätzlich konnte diese Aufgabe auch 

von der erforderlichen Aufsichtsperson wahrgenommen werden, die neben einer fachkun-

digen Person ständig vor Ort anwesend zu sein hatte. Aus Sicht des StRH Wien wäre das 

Verzeichnen der für allfällige Schutz- und Rettungsmaßnahmen erforderlichen Person in 

der Befahrerlaubnis hilfreich. Ferner ging aus den übermittelten Befahrerlaubnissen auch 
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keine allfällig erforderliche Stellvertretendenregelung (insbesondere betreffend die fach-

kundige Person) hervor. 

 

Zu den Befahrerlaubnissen war ergänzend festzuhalten, dass bei einer während der Arbei-

ten festgelegten Maßnahme („Wassergefahr berücksichtigen“) auf eine Unterweisung Be-

zug genommen wurde, die dem StRH Wien jedoch nicht vorlag. Im Hinblick auf eine ver-

ständliche, vollständige und nachvollziehbare Dokumentation sprach der StRH Wien 

nachstehende Empfehlung aus. 

 

Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle, in die Befahr-

erlaubnisse (Befahrerlaubnisscheine) künftig eine Le-

gende o.dgl. aufzunehmen, sodass eine Zuordnung der er-

forderlichen Maßnahmen zu den entsprechenden Anlagen 

bzw. Bereichen möglich ist. Ferner wären künftig auch die 

gemessenen Sauerstoff- und Schadstoffwerte zu doku-

mentieren, die für erforderliche Schutz- und Rettungsmaß-

nahmen zuständige Person und eine Stellvertretendenre-

gelung (insbesondere „fachkundige Person“) zu verzeich-

nen sowie Bezug habende ergänzende Unterweisungen 

(z.B. „Wassergefahr berücksichtigen“) beizulegen. 

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 

 

Bei Betrachtung der verzeichneten gesetzlichen Grundlagen der übermittelten Befahrer-

laubnisse, die sich vorrangig auf die Bezug habenden Bestimmungen der AAV stützten, 

waren aus Sicht des StRH Wien nicht alle Grundlagen (z.B. „Verordnung über den Schutz 

der Arbeitnehmer/innen vor Gefahren durch den elektrischen Strom sowie Änderung der 

Bauarbeiterschutzverordnung und der Verordnung explosionsfähige Atmosphären, BGBl. II 

Nr. 33/2012“) vollständig angeführt. Der StRH Wien sah hiezu keine Empfehlung erforder-

lich, regte jedoch an, die in den Befahrerlaubnissen verzeichneten gesetzlichen Grundla-

gen künftig in regelmäßigen Abständen auf ihre Vollständigkeit und Aktualität zu prüfen. 
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7. Statische Betrachtungen, Speicherbecken Simmering 

7.1 Allgemeines 

7.1.1 Das Speicherbecken war in offener Bauweise errichtet worden. Hiefür wurde das Be-

cken mit einer wasserundurchlässigen Schlitzwand als Bauhilfsmaßnahme eingefasst. 

 

Im nördlichen Bereich wurde die Schlitzwand des Beckens in weiterer Folge als Bestandteil 

des dort situierten Pumpenhauses genutzt. Ferner waren aufgrund der Geometrie des 

Pumpenhauses weitere tiefe Schlitzwände nötig, die auch das Pumpenhaus vollständig 

umschlossen. Da sich die Bauwerke im Bereich des Grundwassers befanden, war für den 

Zeitraum der Errichtung eine Wasserhaltung erforderlich. 

 

Ausgeführt wurde das Speicherbecken als rechteckiger, dreischiffiger, unterirdischer und 

wasserdichter Hallenbau mit ca. 91 m Länge und 46 m Breite. Es bestand aus einer Au-

ßenschale, die durch umschließende Schlitzwände gebildet wurde sowie einer Innen-

schale, die aus Spezialbeton („Weiße Wanne“) errichtet wurde. 

 

7.1.2 Im Speicherbecken war eine umlaufende ca. 6 m unter der Geländeoberkante gele-

gene und ca. 3,10 m breite Arbeitsgalerie errichtet. Die Tiefe des Beckens lag ab Unter-

kante der Galerie bei 5,10 m und vertiefte sich im mittleren Bereich um ca. weitere 2 m. 

 

7.1.3 Da das Bauwerk zum großen Teil im Grundwasser situiert war, musste der Auftrieb 

berücksichtigt werden. Im Fall einer wasserundurchlässigen, aber weitgehend leeren Kon-

struktion (Speicherbecken im nicht gefüllten Zustand) konnte es sein, dass der nach oben 

gerichtete Wasserdruck (z.B. auf die Bodenplatte) größer war, als alle nach unten gerich-

teten Kräfte (z.B. das Eigengewicht). In diesem Fall war das sogenannte „Aufschwimmen“ 

der Konstruktion möglich. Aus diesem Grund wurde die ca. 50 cm dicke Bodenplatte des 

Beckens mit 148 Pfählen gesichert. Die Pfähle dienten der Aufnahme der Zugkräfte infolge 

des Auftriebes. 

 

Die Bodenplatten und die Wände der Innenschale des Speicherbeckens waren als „Weiße 

Wanne“ bemessen worden. Diese Ausführung sollte die üblicherweise im Stahlbeton vor-

handenen kleinen Risse weiter vermindern und so für eine höhere Wasserundurchlässig-

keit bzw. Dichtigkeit sorgen. 
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7.1.4 Die Oberkante der Deckenkonstruktion befand sich ca. 1,50 m unterhalb des Sport-

platzes des SC Mautner Markhof. Auf der Decke befand sich eine Überschüttung aus Erd-

material. 

 

7.1.5 Als Tragwerk für die Deckenkonstruktion waren in Querrichtung des Beckens über 

20 Binder (Träger), im Abstand von etwa 4,40 m verlegt. Diese Binder überspannten drei 

Felder. Deren Breiten betrugen ca. 14,85 m, 15,80 m und 14,85 m. Auf den Bindern waren 

Fertigteil-Elementdecken verlegt, auf die eine Aufbetonschicht aufgebracht worden war. 

Die Deckenstärke betrug 0,50 m. 

 

7.1.6 Das dem Speicherbecken zugehörige Pumpenhaus befand sich mittig gelegen an der 

nördlichen Stirnwand des Beckens. Es war ca. 10,90 m breit und etwas 13,70 m lang. Die-

ses ebenfalls vollständig unter der Erde gelegene Bauwerk erstreckte sich auf fünf unter-

irdische Ebenen, deren Raumhöhen von 2,40 m bis 3,40 m reichten. Die Dicke der Decken 

lag bei etwa 0,35 m. Die unterste Ebene lag ca. 16,50 m unter der Geländeoberkante. Die 

Stärke der Bodenplatte betrug 1 m. Die Ebenen waren über Treppen miteinander verbun-

den. 

 

In der untersten Ebene des Pumpenhauses waren die drei Pumpen für den Betrieb des 

Speicherbeckens aufgestellt. Für die Instandhaltung (Inspektion, Wartung) sowie für einen 

allfälligen Tausch waren entsprechend große Einbringöffnungen in den Deckenscheiben 

vorgesehen. 

 

Auch das Pumpenhaus wurde in offener Bauweise im Schutz von umlaufenden Schlitz-

wänden errichtet. Pfähle zur Sicherung gegen Auftrieb waren hier nicht erforderlich, da die 

Schlitzwände ausreichend Zugkräfte aufnahmen. 

 

7.1.7 Als Material wurde für die Errichtung des Speicherbeckens Beton bzw. Stahlbeton 

verwendet. Bei den Pfählen, der Bodenplatte und den Wänden, Decken und Stützen kam 

dabei ein Beton mit herkömmlicher Druckfestigkeit zum Einsatz. Dieser Beton war im Fall 

der Bodenplatte, der Wände, der Decke und der Stützen auch sulfatbeständig (Betonkurz-

bezeichnung B6/C3A-frei). Damit sollte den potentiell chemisch aggressiven Umgebungs-

bedingungen (Abwasser) Rechnung getragen werden, da es bei herkömmlichen Betonsor-

ten in einer sulfathältigen Umgebung zu Ettringit-Bildung im Beton kommen konnte. Eine 

solche chemische Reaktion verursachte eine Volumenvergrößerung des Materials und 

führte dadurch zu einer starken Schädigung des Betons. 
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Der Beton für die Schlitzwände und die Betonfertigteile (z.B. Binder) wies höhere Druck-

festigkeiten auf als beispielsweise die der Bodenplatte und der Stütze. 

 

7.2 Bautechnische Betrachtungen 

Bei Einsichtnahme in die übermittelten statischen Unterlagen stellte der StRH Wien fest, 

dass zwischen dem Konstruktionsentwurf und den Ausführungsunterlagen Unterschiede 

bestanden. 

 

Gemäß dem ursprünglichen Konstruktionsentwurf bzw. dem Einreichprojekt war ein Spei-

cherbecken mit zwei bzw. drei großen Querträgern, sogenannten „Bindern“ und entspre-

chend großen Spannweiten für die Deckenabschnitte in Längsrichtung vorgesehen. 

 

Im Vergleich dazu sahen die Ausführungspläne und Ausführungsstatiken 20 kleinere Quer-

träger vor. Diese trugen (Halb-)Fertigteildeckenelemente als Decke und wiesen geringere 

Spannweiten der Deckenabschnitte auf. 

 

Auf Nachfrage bzgl. den Unterschied zwischen Einreichprojekt und Ausführung gab die 

geprüfte Stelle an, dass dadurch mehrere Vorteile entstanden und der Bauablauf optimiert 

wurde. Dabei konnten lt. geprüfter Stelle 130.000,-- EUR eingespart werden. 

 

7.2.1 Schadensfolge 

Die ÖNORM B 1990-1 unterteilte Tragwerke in drei Schadensfolgeklassen, die von niedri-

gen Folgen für Menschenleben bzw. kleinen oder vernachlässigbaren Folgen in ökonomi-

scher, ökologischer oder sozialer Hinsicht (CC 1) bis zu hohen Folgen für Menschenleben 

bzw. sehr großen Folgen in ökonomischer, ökologischer oder sozialer Hinsicht (CC 3) 

reichten. Konstruktionen, die weder in die Schadensfolgklasse CC 1 noch in die Klasse 

CC 3 eingestuft werden konnten, wurden der Schadensfolgeklasse CC 2 zugeordnet. 

 

Das Speicherbecken wurde weder in die Schadensfolgeklasse CC 1 noch in die Klasse 

CC 3 eingestuft. Somit lag die Schadensfolgeklasse CC 2 vor, wie sie auch bei Wohn- und 

Bürogebäuden oder öffentlichen Gebäuden anzuwenden war. 

 

Beim Speicherbecken Simmering handelte es sich um eine Sicherheitseinrichtung, die le-

diglich im Fall eines Starkregenereignisses benötigt wurde. Eine Schadensfolge wäre so-
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mit erst entstanden, wenn das Starkregenereignis eintreten und gleichzeitig das Speicher-

becken (aufgrund eines Schadens) nicht zur Verfügung stehen würde. Da ein gleichzeiti-

ges Auftreten beider Ereignisse selten eintreten würde, erschien eine Einstufung in die 

Schadensfolgeklasse CC 2 grundsätzlich möglich. 

 

7.2.2 Bauzustand 

Für den Bauzustand enthielten die Unterlagen des Konstruktionsentwurfes Nachweise für 

die Auftriebssicherheit. Dabei war feststellbar, dass insbesondere während der ersten 

Bauphase, nämlich bei Fertigstellung des Aushubes, die Auftriebssicherheit noch nicht er-

reicht war. Die Auftriebssicherheit wurde erst in späteren Bauphasen und für den Fertig-

stellungszustand vollständig hergestellt. Ein detailliertes Wasserhaltungskonzept (Brun-

nen für Grundwasserabsenkung) der bauausführenden Firma einschließlich zugehöriger 

Pläne bzw. weiterführenden hydraulischen (Grundbuch-)Berechnungen war in den über-

mittelten statischen Ausführungsunterlagen nicht enthalten. 

 

Die Ausführungsstatik der Schlitzwände enthielt nicht nur Nachweise für den Fertigstel-

lungszustand, sondern auch für zeitlich begrenzte Bauphasen. Aus den Berechnungen 

ging hervor, dass bei einigen dieser Nachweise das Sicherheitsniveau rechnerisch nicht 

erreicht wurde. Ferner kam es zu Änderungen bei den im Bauzustand nötigen Verankerun-

gen. Diese wurden abweichend von der ursprünglichen Planung in einer anderen Boden-

schicht verankert. Ein Nachweis für die Verankerung in der neuen Bodenschicht war in den 

Unterlagen nicht enthalten. 

 

Auch bei der Errichtung von Bauwerken musste in allen Bauphasen ein entsprechendes 

Zuverlässigkeitsniveau eingehalten werden. Dies wurde u.a. im Eurocode 7 (ÖNORM EN 

1997-1 und weiteren Normen) geregelt. Darin konnte einerseits berücksichtigt werden, 

dass diese Bauzustände zeitlich begrenzt waren. Andererseits waren darin auch Festle-

gungen in Bezug auf die Schwierigkeit des jeweiligen geotechnischen Umfelds enthalten. 

Ferner war auch auf aus der Umgebung herrührende Umstände (z.B. Nachbarn, Nachbar-

bebauung, Verkehr, Versorgungsleitungen) Rücksicht zu nehmen. 

 

Für Bauherrinnen bzw. Bauherren war es wichtig, dass auch während der Bauphase ein 

ausreichendes Zuverlässigkeitsniveau vorlag. Einerseits um zu vermeiden, dass durch 

Schadensfälle während der Bauzeit bereits getätigte Investitionen gefährdet werden und 

direkte Mehrkosten infolge der Behebung von Schäden entstehen könnten. Andererseits 
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könnten auch durch Bauverzögerungen während der Schadensbehebung zusätzliche 

Mehrkosten entstehen. 

 

Erst im Rahmen der Schlussbesprechung legte die geprüfte Stelle weitere Unterlagen be-

treffend die Auftriebssicherheit in der Bauphase vor. Dazu zählten die Stellungnahme ei-

nes Ziviltechnikerbüros für Grundbau, ein weiteres geologisch - geotechnisches Gutachten 

sowie ein Schlussbericht für die Ankerarbeiten. Diese konnten jedoch keiner näheren Ein-

schau unterzogen werden. 

 

Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle, bei künftigen 

Bauvorhaben darauf zu achten, dass auch während der 

Bauphase ein ausreichendes Zuverlässigkeitsniveau ein-

gehalten wird. Dies könnte beispielsweise im Zuge der 

Prüfdokumentation durch entsprechende Prüfberichte der 

Prüfingenieurin bzw. des Prüfingenieurs erfolgen. 

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 

 

7.2.3 Fertigstellungszustand 

7.2.3.1 Die übermittelten statischen Unterlagen enthielten auch statische Untersuchun-

gen, die sich auf den Fertigstellungszustand bezogen. Dabei wurden die nunmehr in das 

Bauwerk integrierten Teile der Baugrubensicherung, die Pfähle, die Bodenplatte, Wände 

und Stützen sowie Binder und die Decke nachgewiesen. Ferner erfolgte der Nachweis der 

tragenden Elemente des Pumpenhauses. 

 

Dabei mussten die auf die jeweiligen Bauteile einwirkenden Lasten berücksichtigt, die da-

raus resultierenden Beanspruchungen ermittelt und mit der zugehörigen Beanspruchbar-

keit verglichen werden. Je nach Art der Nachweise mussten sowohl bei der Beanspru-

chung als auch bei der Beanspruchbarkeit entsprechende Sicherheitsfaktoren, 

sogenannte „Teilsicherheitsfaktoren“ berücksichtigt werden. 
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Als Lasten mussten beispielsweise das Eigengewicht der Bauteile sowie die Nutzlasten 

(z.B. Lasten aufgrund der Nutzung des Sportplatzes oder Lasten für Wartungszwecke) an-

gerechnet werden. Da das Speicherbecken unterirdisch situiert war, war der Erddruck (Erd-

reich) sowie andererseits der Wasserdruck (Grundwasser) zu berücksichtigen. Der 

Erddruck wirkte in horizontaler Richtung auf erdberührte, vertikale Bauteile wie Wände ein. 

Der Grundwasserdruck wirkte als Auftriebskraft in vertikaler Richtung von unten nach oben 

auf die Bodenplatte und von außen in horizontaler Richtung auf die Wände des Speicher-

beckens. 

 

Die Art und die Größe der Einwirkungen sowie die Größe der Teilsicherheitsfaktoren waren 

normativ in den Bezug habenden Eurocodes sowie in der Bezug habenden RVS vorgege-

ben. 

 

7.2.3.2 Die stichprobenweise Einsichtnahme in die von der geprüften Stelle übermittelten 

statischen Berechnungen ergaben Abweichungen von den normativen Vorgaben. Betref-

fend die Beanspruchungen infolge des Grundwasserdrucks waren der Teilsicherheitsbei-

wert mit einer Größe von 1,20 geringer als der gemäß den Bezug habenden Normen vor-

gegebene Faktor von 1,35. 

 

Die korrekte Verwendung von Teilsicherheitsfaktoren stellte eine wesentliche Grundlage 

bei statischen Nachweisen der Zuverlässigkeit dar. Sie wurden herangezogen, um nach-

zuweisen, dass ein Tragwerk die maßgeblichen Entwurfsanforderungen erfüllte. 

 

Im Fall eines Tragfähigkeitsnachweises ging es beispielsweise darum, den Einsturz oder 

andere Formen des Tragwerkversagens zu vermeiden. Auf Grundlage dieser Überlegungen 

wurden die Bauteile dimensioniert. Dies bedeutete, dass die geometrischen Abmessungen 

und, im Fall von Stahlbeton, die Bewehrung auf Grundlage der Teilsicherheitsbeiwerte fest-

gelegt wurden. 

 

Beim prüfungsgegenständlichen Speicherbecken waren jene Bauteile betroffen, bei denen 

eine direkte Einwirkung durch den Grundwasserdruck vorlag. Speziell die Bodenplatte war 

durch den Grundwasserdruck direkt beansprucht. Sofern keine ausreichende Lastumlage-

rung auf die Schlitzwände gegeben war, wirkte der Grundwasserdruck auch auf die Wände 

des Speicherbeckens. Darüber hinaus konnte der Wasserdruck Beanspruchungen in wei-

teren Bauteilen (z.B. durch Lasteinleitung der Kräfte von der Bodenplatte in die Pfeiler zur 

Decke) erzeugen. 
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Für Bauherrinnen bzw. Bauherren war es wichtig, dass ein Neubau ein ausreichendes Si-

cherheitsniveau aufwies. Dies war von Bedeutung, damit die Bauherrin bzw. der Bauherr 

sichergehen konnte, inwieweit die normativ vorgegebenen bzw. für das Projekt festgeleg-

ten Entwurfsanforderungen eingehalten sind. Für den Fall, dass dies nicht gegeben war, 

konnten weiterführende Überlegungen bzw. Kompensationsmaßnahmen getroffen wer-

den. 

 

Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle, Kontakt mit 

dem Ziviltechnikerunternehmen, welches die Ausfüh-

rungsstatik verfasst hatte, aufzunehmen. Es sollte um Be-

gründung ersucht werden, warum von den normativen Vor-

gaben abweichende Teilsicherheitsfaktoren in Rechnung 

gestellt wurden und inwieweit die verwendeten Teilsicher-

heitsfaktoren in Übereinstimmung mit den Vorgaben der 

verbindlichen  Normen  stehen. Falls  keine  ausreichende 

 Begründung (z.B. Ersatzmaßnahmen) erbracht werden 

kann, wären entsprechende statische Nachweise zu er-

bringen. Diese hätten zu belegen, dass durch die abgemin-

derten Teilsicherheitsfaktoren das normgemäße Zuverläs-

sigkeitsniveau nicht unterschritten wird. 

 

  

 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 

 

7.2.3.3 Im Fall der Nachweise für die 20 Binder, die als Stahlbetonträger das Speicherbe-

cken in Querrichtung überspannten, waren bei den Bewehrungsangaben in den Bereichen 

der Stützen eine um ca. 1 % geringere Bewehrung vorgesehen, als dies gemäß den stati-

schen Berechnungen erforderlich gewesen wäre. Für den StRH Wien war nicht nachvoll-

ziehbar, ob diese geringeren Bewehrungsangaben auch ausgeführt worden waren, da die 

übermittelten Unterlagen keine Bewehrungspläne enthielten. 
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Das Vorhandensein einer ausreichenden Bewehrung war jedoch ein wesentliches Krite-

rium, um das normativ vorgegebene Zuverlässigkeitsniveau einzuhalten. Zu geringe Be-

wehrung führte dazu, dass sich auch die Tragfähigkeit verminderte. Darüber hinaus war 

zu beachten, dass beim Speicherbecken auch von einer chemisch aggressiven Umgebung 

auszugehen war, die den Beton bzw. den Betonstahl angreifen konnte. 

 

Auch in dieser Hinsicht war es für Bauherrinnen bzw. Bauherren wichtig festzustellen, ob 

der Neubau ein ausreichendes Zuverlässigkeitsniveau aufwies. 

 

Dies könnte beispielweise in einfacher Weise durch Überprüfung der gemäß den Beweh-

rungsplänen in den entsprechenden Bereichen verlegten Bewehrung abgeklärt werden. 

Weiterführende Betrachtungen könnten hinsichtlich der tatsächlich vorhandenen Erdüber-

schüttung, in Bezug auf deren Schütthöhe oder Wichte, erfolgen. 

 

Ferner könnte im Zuge der erfolgenden Inspektionen in den betroffenen Bereichen beson-

ders auf das Auftreten von Deformationen oder Rissen geachtet werden. Die Untersuchun-

gen bzw. Maßnahmen wären nachweislich zu dokumentieren. 

 

Empfehlung: 

 Der StRH Wien empfahl der geprüften Stelle Kontakt mit 

dem Ziviltechnikerunternehmen, welches die Ausfüh-

rungsstatik verfasst hatte, aufzunehmen. Es sollte um Be-

gründung ersucht werden, warum bei den Bindern in eini-

gen Teilbereichen eine geringere als die in den statischen 

Berechnungen ermittelte Stahlbewehrung vorgesehen 

wurde. Ferner wäre abzuklären, ob dennoch das normativ 

vorgegebene Zuverlässigkeitsniveau erreicht war. Andern-

falls wäre zu evaluieren, ob eventuell durch verstärkte 

Überwachungsmaßnahmen ein angemessenes Zuverläs-

sigkeitsniveau erreicht werden kann.  
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 Die Stellungnahme zu dieser Empfehlung wurde im Punkt 

Zusammenfassung der Empfehlungen eingearbeitet. 

 

8. Zusammenfassung der Empfehlungen 

 

Empfehlung Nr. 1: 

 Die Betriebs- und Wartungsanleitung sowie die Systembe-

schreibung des Speicherbeckens Simmering wäre umge-

hend, jedoch in jedem Fall vor Inbetriebnahme der „Aus-

baustufe 2“, an die neue Anlagensituation anzupassen. 

Ferner wären die befassten Mitarbeitenden nachweislich 

entsprechend zu schulen (s. Punkt 4.2). 

 

 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien ist in Umsetzung. 

 

Empfehlung Nr. 2: 

 Künftig wären die Gründe (z.B. Erfahrungswerte), die zu-

Abänderungen (insbesondere Erstreckungen) von Inspek-

tionsintervallen u.dgl. führen, nachweislich zu dokumen-

tieren. Ferner wären die Intervalländerungen in den Bezug 

habenden Dokumenten (z.B. Betriebs- und Wartungsanlei-

tung) mit einem Hinweis auf die Begründung zu vermerken 

(s. Punkt 5.2). 

 

 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien wurde umgesetzt. 
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Empfehlung Nr. 3: 

 Im Zuge der Inspektionen wäre künftig auf eine objektspe-

zifischere Protokollgestaltung und Protokollführung zu 

achten. Dazu wäre auch die Überarbeitung der bestehen-

den Protokolle zu prüfen und die befassten Mitarbeiten-

den entsprechend zu schulen (s. Punkte 5.2 und 5.3). 

 

 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien ist in Umsetzung. 

 

Empfehlung Nr. 4: 

 Zur Gewährleistung der Einhaltung der Instandhaltungsin-

tervalle wären künftig zumindest zwei Personen mit den 

Bauwerksprüfungen zu betrauen (s. Punkt 5.4). 

 

 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien ist in Umsetzung. 

 

Empfehlung Nr. 5: 

 Das Intervall für vertiefende Bauwerksprüfungen bzw. Zu-

standsbewertungen des Speicherbeckens Simmering 

wäre mit einem maximalen Abstand von sechs Jahren in 

den Bezug habenden Prozessen zu verankern. Mit der 

Durchführung wäre ein befugtes Ziviltechniker- bzw. Sach-

verständigenbüro zu beauftragen (s. Punkt 5.4). 
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 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 6: 

 Die mit den Bauwerksprüfungen betrauten Personen wä-

ren zur Ausbildung als zertifizierte Objektprüfende für 

Nicht-Wohngebäude gemäß ÖNORM B 1301 zu entsenden 

(s. Punkt 5.4). 

 

 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien ist in Umsetzung. 

 

Empfehlung Nr. 7: 

 Sowohl in die Prozessbeschreibung „Kanalräumung“ als 

auch in die Bezug habende Arbeitsanweisung wären ob-

jektspezifische Anweisungen betreffend die Reinigung 

des Speicherbeckens Simmering aufzunehmen. Dabei 

wäre auch die Planung der Reinigungsarbeiten mit den In-

standhaltungstätigkeiten (z.B. Inspektionen) abzustim-

men. Ferner wären im Zuge der Errichtung von neuen Ob-

jekten künftig alle Bezug habenden Unterlagen (z.B. 

Prozesse, Arbeitsanweisungen) zu evaluieren und erfor-

derliche Ergänzungen einzuarbeiten (s. Punkt 5.5). 

 

 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien ist in Umsetzung. 
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Empfehlung Nr. 8: 

 Für die Hochdruckreinigungsarbeiten wäre eine eigene Ar-

beitsanweisung unter Berücksichtigung der Bezug haben-

den Vorgaben der ÖNORM EN 1829-1 und ÖNORM EN 

1829-2 zu verfassen. Alternativ wären diese Arbeiten in 

der bestehenden „Arbeitsanweisung Kanalräumung“ zu 

konkretisieren. Die Arbeitsanweisung wäre den befassten 

Mitarbeitenden nachweislich zur Kenntnis zu bringen 

(s. Punkt 5.5). 

 

 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien ist in Umsetzung. 

 

Empfehlung Nr. 9: 

 Die Schadensursachen wären zu ermitteln und ein ent-

sprechendes Sanierungskonzept zu erstellen. Die beste-

henden Schäden (Betonabplatzung, Risse) im Speicherbe-

cken Simmering wären umgehend durch ein fachkundiges 

Unternehmen beheben zu lassen. Dabei wäre ein Schad-

stoffeintritt ins Grundwasser unbedingt zu vermeiden 

(s. Punkt 5.6). 

 

 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien wurde umgesetzt. 
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Empfehlung Nr. 10: 

 Die Fluchtwegeorientierungsbeschilderungen im Spei-

cherbecken Simmering wären künftig im Zuge der quar-

talsweise erfolgenden Inspektionen nachweislich zu kon-

trollieren und erforderlichenfalls entsprechend zu reinigen 

(s. Punkt 5.6). 

 

 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 11: 

 Nach Fertigstellung bzw. abgeschlossenem Probetrieb 

der „Ausbaustufe 2“ wäre das Bezug habende SiGe-Doku-

ment in Zusammenarbeit mit der hiezu zuständigen Stelle 

zu evaluieren (s. Punkt 6.1). 

 

 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 12: 

 Die Sauerstoff-Selbstretter wären künftig nachweislich 

längstens nach zehn Jahren auszuscheiden. Alternativ 

wäre eine Überprüfungsmöglichkeit der Geräte zu evaluie-

ren (s. Punkt 6.2). 
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 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 13: 

 In die Befahrerlaubnisse (Befahrerlaubnisscheine) wäre 

künftig auch eine Legende o.dgl. aufzunehmen, sodass 

eine Zuordnung der erforderlichen Maßnahmen zu den 

entsprechenden Anlagen bzw. Bereichen möglich ist. Fer-

ner wären künftig auch die gemessenen Sauerstoff- und 

Schadstoffwerte  zu  dokumentieren, die  für erforderliche 

Schutz- und Rettungsmaßnahmen zuständige Person und 

eine Stellvertretendenregelung (insbesondere „fachkun-

dige Person“) zu verzeichnen sowie Bezug habende ergän-

zende Unterweisungen (z.B. „Wassergefahr berücksichti-

gen“) beizulegen (s. Punkt 6.4). 

 

 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien ist in Umsetzung. 

 

Empfehlung Nr. 14: 

 Bei künftigen Bauvorhaben wäre darauf zu achten, dass 

auch während der Bauphase ein ausreichendes Zuverläs-

sigkeitsniveau eingehalten wird. Dies könnte z.B. im Zuge 

der Prüfdokumentation durch entsprechende Prüfberichte 

der Prüfingenieurin bzw. des Prüfingenieurs erfolgen (s. 

Punkt 7.2.2). 
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 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 15: 

 Es wäre Kontakt mit dem Ziviltechnikerunternehmen, wel-

ches die Ausführungsstatik verfasst hatte, aufzunehmen. 

Es sollte um Begründung ersucht werden, warum von den 

normativen Vorgaben abweichende Teilsicherheitsfakto-

ren in Rechnung gestellt wurden und inwieweit die verwen-

deten Teilsicherheitsfaktoren in Übereinstimmung mit den 

Vorgaben der verbindlichen Normen stehen. Falls keine 

ausreichende Begründung (z.B. Ersatzmaßnahmen) er-

bracht werden kann, wären entsprechende statische 

Nachweise zu erbringen. Diese hätten zu belegen, dass 

durch die abgeminderten Teilsicherheitsfaktoren das 

normgemäße Zuverlässigkeitsniveau nicht unterschritten 

wird (s. Punkt 7.2.3). 

 

 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien ist in Umsetzung. 
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Empfehlung Nr. 16: 

 Es wäre Kontakt mit dem Ziviltechnikerunternehmen, wel-

ches die Ausführungsstatik verfasst hatte, aufzunehmen. 

Es sollte um Begründung ersucht werden, warum bei den 

Bindern in einigen Teilbereichen eine geringere als die in 

den statischen Berechnungen ermittelte Stahlbewehrung 

vorgesehen wurde. Ferner wäre abzuklären, ob dennoch 

das normativ vorgegebene Zuverlässigkeitsniveau er-

reicht war. Andernfalls wäre zu evaluieren, ob eventuell 

durch verstärkte Überwachungsmaßnahmen ein ange-

messenes Zuverlässigkeitsniveau erreicht werden kann 

(s. Punkt 7.2.3). 

 

 Stellungnahme der Unternehmung Wien Kanal: 

 Die Empfehlung des StRH Wien ist in Umsetzung. 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Mag. Werner Sedlak, MA 

Wien, im Dezember 2024 


